
40, RheinischerProvinziallandtag, 5, Sitzung am 13. März 1897.

Mufte Sitzung
im Stäildehause zu Düsseldorf, am Samstag den 13. März 1897.

Beginn gegen 11'/« Uhr.

Tagesordnung:
1. Eingänge.
2. Antrag der II. Fachcommission zu dem Etat der Provinzial-Blindenanstalt zu Düren für die

Etatsjahre vom 1. April !89? bis 31. März 1899.
3. Antrag der II. Fachcommissionzu dem Etat über das Hebammenwcseneinschließlich der

Hebammcnlehranstalt zu Köln für die Etatjahre vom 1. April 189? bis 31. März 1899.
4. Antrag der II. Fachcommissionzu dem Etat der Provinzial-Arbcitsanstalt zu Vranweiler für

die Etlltsjahre vom 1. April 189? bis 31. März 1899.
5. Antrag der II. Fachcommissionzu dem Etat des Lcmdarmenhauscszu Trier für die Etats-

jahre vom 1. April 189? bis 31. März 1899.
6. Antrag der II. Fachcommissionzu dem Bericht und zu den Anträgen des Provinzialausschusses,

betreffend die Genehmigung einer neu aufgestelltenHausordnung für die Provinzial-Arbeits-
anstatt in Brauweiler.

?. Antrag der II. Fachcommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
die Wciterbewilligung eines jährlichen Zuschussesan den Verein zur Beförderung des Taub¬
stummen-Unterrichtsin Köln.

8. Antrag der II. Fachcommissionzu dcm Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
die Kosten der Errichtung einer Provinzial-Vlindencmstaltzu Nenwied.

9 Antrag der II. Fachcommission zu dem Bericht uud Antrag des Provinzialansschnsses,betreffend
den Verkauf zweier Häuser an der Piovinzial-Vlindcnanstalt zu Düren.

16- Antrag der II. Fachcommission zu dcm Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend
den Erlaß der Rückzahlungdes der Kolonie Wilhclmsdorf im Jahre 1882 gewährten unver¬
zinslichenDarlehens von 10 000 Mark.

11- Antrag einer großen Zahl von Abgeordneten,bei der Königlichen Staatsregicrung dahin zu
wirken, daß die Staffeltarife cmf Getreide, Mühlenprodukte, Vieh uud Holz beseitigt bezw.
nicht neu eingeführt werden.

12. Antrag einer großen Zahl von Abgeordneten, bei der KöniglichenStaatsregiernng dahin zu
wirken, daß, um zu ciuer Wiedcrgcsuudungdes inländischen Viehbestandeszu gelangen, die
in Bezug auf die Absperrung gegen das Ausland für Vieh und Viehprodukte noch vorhandenen
Lücken, insbesonderegegenüber Dänemark und Holland auszufüllen.

1^- Antrag der II. Fachcommissionzu dcm Etat über die Kosten der Leitung uud Beaufsichtiguug
der baulichen Untcrhaltungsarbeiten in den Provinzialcmstalten für die Etatjahre vom
1. April 189? bis 31. März 1899.
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14. Antrag der II. Fachcommissionzu dem Etat über die Unterstützung milder Stiftungen nnd
WolMMigkeitsanstalten, sowie über die Kosten der Unterbringung und des Unterhaltes von
Epileptikern, Idioten und Blinden aus der Rhcinurouinz, welche bezw. deren Angehörige
keinen Anspruch auf öffentliche Armenpflege haben, für die Etatjahre vom 1. April 1897
bis 31. März 1899.

15. Antrag der II. Fachcommission zu dem Etat der Vcrwnltungskostcndes Genossenschafts¬
vorstandes der Rheinischen lcindwirthschaftlichcn Bernfsgenossenschaft für die Etatsjahrc vom
I. Iauuar 189? bis 31, Dezember 1898.

16. Antrag der II. Fachcommissionzu der Petition der selbstständigcn Gärtner Rheinlands wegen
der Gewährung von Beihülfen an Gemüse- :c. Schulen.

17. Antrag der II. Fachcommissionzur Pctitiou des Präsidimus des RheinischenBienenzucht-
Vereins um Bewilligung einer dauernden jährlichen Unterstützung.

18. Antrag der II. Fachcommissionzu dem Etat über die Verwaltung des Fonds zur Gewährung
uou Viehentschädiguugenin Folge:
II. von Rotz und Lungcnseuche (Rcichsgcsetz vom 23. Iuui 1880, betreffenddie Abwehr und

Unterdrückungvon Viehseuchen nnd Ausführungsgesctzvom 12. März 1891),
d. von Milz- oder Rauschbrand (Gesetz vom 22, April 1892, betreffend die Entschädigung

für au Milzbrcmd gefallene Thiere,) für die Etatsjahre vom 1. April 189? bis
31. März l899.

19. Antrag der III. Fachcommissionzu der Petition des Bürgermeisters in Schlcbusch bezw, der
Gemeinde Schlebuschum Uebernahmeder GemeindestraßcSchlebufch-Odenthalunter die Zahl
der Prouiuzialstraßeu.

20. Antrag der III. Fachcommissionzn dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend das Gesuch des Ackerers Gerhard Ackermans und Genoffen zn Aldekerk um
Vefcitigung der auf der Strecke von Km 0,» bis 1,» der Provinzialstraße Aldckerk-Vorstim
VauamtsbczirkeCrefeld stehendenUlmenbäumc.

21. Antrag der III. Fachcommissionzu dem Bericht des Provinzialausschusses,betreffend den
Antrag der Gemeinde Würselen auf Austausch der 678 Meter langen Endstrecke der
Stolbcrg-Würsclen'er Provinzialstraße gegen die 738 Meter lange sogenannte Grevenberg'er
Gemeindestraßc.

22. Antrag der III. Fachcommission zu dem Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,
betreffend die Aufgabe einer entbehrlichgewordenenStrecke der Bcucl-Ouerath'cr Provinzial
strnße.

23. Antrag der III. Fachcommission zu dem Bericht und zu dcu Anträgen des Provinzialausschusses,
betreffend die Förderung von Bahnunternchmungen.

VorsitzenderBecker: Ich eröffne die Sitzung.
Das Protokoll der gestrigen Sitzung liegt auf den, Tische des Hauses zur Einsichtoffen-
Schriftführer für den heutigen Tag sind Herr Abgeordneter Brüning für das Protokoll,

Herr Abgeordneter Freiherr von Coels für die Rednerliste.
Geschäftliche Mittheilungen, meine Herren, habe ich Ihnen nur dahin zu machen, daß

der gestern an die I. FachcommissiongewieseneAntrag wegen künstlerischer Ausschmückung unseres
Sitzungssaales im Drucke zur Vertheilung gelangt ist.
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An Eingängen ist nur ein Schreiben Seiner Excellenz des Herrn Ober-Präsidenten
hervorzuheben,nach welchem der Herr Landrath Dr. von Sandt einem Telegramm zufolge vom
15. d. M. ab an den Verhandlungen Theil nehmen wird.

Wir treten in die Tagesordnung ein. Zweiter Gegenstand der Tagesordnung ist:
Antrag der II. Fachcommission zu dem Etat der Provinzial-Blinden-
anstalt zu Düren.

Referent ist der Herr Abgeordnete Freiherr von Scheibler, dem ich das Wort gebe.
Berichterstatter AbgeordneterFreiherr von Scheibler: Meine Herren! Der Etat der

Provinzial-Blindenanstalt zu Düren bietet keine besonders bemerkenswerthcnPunkte. Die Er¬
höhungen sind hauptsächlichherbeigeführt durch die Gehaltsaufbesserungen,welche bei Nr. 3 der
gestrigen Tagesordnung, unter 4 der Drucksachen, bereits vom hohen Hause beschlossen worden sind.

Zu bemerkeuist uoch eine Mindemusgabe vom 7000 Mark, welche darauf zurückzuführen
ist, daß ein Theil der Aufgaben, die früher von der Provinz verfolgt wurden, von dem Blinden¬
fürsorge-Verein ausgeübt werden. Sollte aus dem hohen Hause der Wunsch nach weiteren Aus¬
führungen über die Thätigkeit des Blindenfülforgt'Vereins laut werden, so hat sich der Herr
Dezernent bereit erklärt, weitere Aufklärungen zu geben.

Hiernach darf ich dein hohen Haufe vorschlagen,den Etat unverändert anzunehmen.
Vorsitzender Becker: Ich eröffne die Verhandlung, — ich fchliehe dieselbe, da sich

Niemand zum Wort meldet und darf wol ohne weitere Abstimmung feststellen, daß der Landtag
dem Antrage der II. Fachcommifsionbeigetreten ist.

Wir kommendann zum dritten Gegenstand der Tagesordnung:
Zu dem Etat über das Hebammenwesen einschließlich der Hebammen-
lehranstalt zu Kölu.

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Pastor, dem ich das Wort gebe.
Berichterstatter Abgeordneter Pastor: Meine Herren! Sie finden den Etat der

Hebammenlehranstaltauf den Seiten 336—345. Der Etat schließt in Einnahmen und Ausgaben
mit 101200 Mark gegen 93 230 Mark im Vorjahre, also mit einem Mehr von 7970 Mark,
(Rufe: Lauter!) Der Zuschuß aus Provinzialmitteln ist erhöht um 4070 Mark. Meine Herren,
die «höhte Ausgabe erklärt sich daraus, daß den im Ganzen mit 3900 Mark in dem Etat
figurirendeu Mehreinnahmen größere Ausgaben gegenüberstehen,die sich zum Theil rechtfertigen
aus dem neuen Vesoldungsplan, zum Theil ihren Grund darin haben, daß die Anzahl der
Schülerinnen gewachsen ist und deshalb die Anmiethnng einzelner Häuser stattgefunden hat.

Meine Herren! Die einzelnen Positionen sind in der Commission geprüft worden und
die Commissionschlägt Ihnen die unveränderte Annahme des Etats vor.

VorsitzenderBecker: Auch hier meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Ver«
Handlung und darf wohl ohne weitere Abstimmung annehmen, daß der Landtag dem Antrage
der II. Fachcommifsionbeigetreten ist.

Wir kommenzum 4. Gegenstand der Tagesordnung:
Zu dem Etat der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler.

Berichterstatter ist auch hier Herr Abgeordneter Pastor, dem ich das Wort gebe.
Berichterstatter Abgeordneter Pastor: Meine Herren! Den Etat der Arbeitsanstalt zu

Vrauweiler finden Sie auf den Seiteu 347-391. Der Etat Meßt in Einnahme und Ausgabe
Mit 343 300 Mark gegen 346 200 Mark im Vorjahre, also mit einem um 2900 Mark geringeren
Satze. Meine Herren, die Provinz ist mit 1000 Mark weniger am Zuschuß betheiligt wie im
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Vorjahre. Meine Herren, auch hier erklärt sich die Mehrausgabe dadurch, daß eine Erhöhung
der Gehälter in Folge des Besoldungsplanes eintritt. Zum Theil erklärt sich die geringere Aus¬
gabe dadurch, daß eine Neubesetzung der Stellen stattgefunden hat und der Eintritt des Bezuges
des Anfangsgehalts erfolgt ist.

Auch hier hat die Commission eine eingehendePrüfung der einzelnen Positionen ein¬
treten lassen und wenn ich Ihnen im Auftrage der Coinmission die unucränderte Annahme des
Etats hiermit empfehle, so bin ich doch von der Commission beauftragt, noch eine Bemerkung
hieran zn knüpfen.

Meine Herren! An die Berathung des Etats hat sich in der Commission eine kurze
Erörterung des sogenannten Hoffrichter'schenProzesses geknüpft und ist von Seiten der Vermal»
tung Aufklärung in dieser Beziehung erstattet worden. Das Ergebniß dieser Erörterungen
und Besprechungengipfelte darin, daß Seitens der Connnissiun einstimmig anerkannt wurde, daß
die Provinz in der Arbeitsanstalt zu Vrauweiler eine Musteranstalt besitzt und daß die Leitung
dieser Anstalt sich in der Hand eines Mannes befindet, um welchen manche andere Provinz uns
beneiden könnte,

VorsitzenderBecker: Hier meldet sich gleichfalls Niemand zum Wort. Ich schließe die
Verhandlung und darf Ihr Einuerständniß mit dem Antrage der II Fachcommissionfeststellen.

Dann gehen wir zum 5. Gegenstand der Tagesordnung über:
Etat des Landarmenhauses zu Trier.

Ich gebe wiederum dem Herrn Berichterstatter Pastor das Wort.
Berichterstatter Abgeordneter Pastor: Meine Herren! Der Etat des Landarmenhauses

zu Trier findet sich auf den Seiten 393—411. Die Einnahmen und Ausgaben beziffern sich
auf 147 500 Mark gegen 142 850 Mark im Vorjahre, stelle» also ein Mehr von 4650 Mark
in Einnahme und Ausgabe dar. Meine Herren, auch hier hat die Erhöhung ihren Grund in
deni Besoldungsplan, sodann aber auch darin, daß nach dem Alexianerprozeß ein großer Theil
der Epileptiker in das Landarmenhaus zu Trier überführt worden ist.

Ich empfehleIhnen auch hier die unveränderte Annahme des Etats, indem ich hinzufetze,
daß die einzelnen Positionen von der Commissiongeprüft worden sind.

Ich habe aber auch hier noch eine kurze Bemerkung hinzuzufügen. Nachträglichist
nämlich von Seiten der Verwaltung der Antrag gestellt worden, in den BemerkungenSeite 397
zum Titel I, Nr. 1, wo es heißt: Stclleninhabcr: Verwalter Zietzschmmm,den Ausdmck
„Verwalter" in „Vorsteher" umzuändern. Es hat dies folgende Vewcmdniß. Meine Herren,
der 37. Prouinziallandtag hatte, nachdembeabsichtigtwar, die siechen und altersschwachen Personen
nur cmsfchließlich in das Landarmcnhcms zu Trier aufzunehmen, und da in Folge defsen eine
Verminderung an Personal eintrat, den Ausdruck „Direktor" in den Ausdruck „Verwalter" umge¬
wandelt. Nun hat in Folge der Ueberführung der Epileptiker wieder eine Vermehrung des
Unterpersonals stattgefundenund es scheint angezeigt, dem Wunsche des jetzigen Verwalters aus
Beilegung eines seiner Stellung mehr entsprechenden Titels dadurch Rechnung zu tragen, daß der
Ausdruck „Verwalter" in „Vorsteher" umgewandelt wird.

Vorsitzender Becker: Es meldet sich Niemand zum Wort. Ich schließe die Verhandlung
und stelle Ihr EinVerständnißmit dem Antrag der II. Facheommissionfest.

Wir kommen nun zum 6. Gegenstand der Tagesordnung,
betreffend die Genehmigung einer neu aufgestellten Hausordnung für
die Provinzial-Arbeitsanstalt in Vrauweiler.
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Referent ist wiederum Herr AbgeordneterPastor, dem ich das Wort gebe.
BerichterstatterAbgeordneterPastor: Meine Herren! Es liegt mir fern, Ihnen die

einzelnen Paragraphen der Hausordnung, wie sie sich jetzt in abgeänderter Fassung vor Ihnen
befindet, vorzutragen und einen Vergleich mit der früheren Hausordnung stattfinden zu lassen.
Ich muß jedoch, um die Begründung der Ausarbeitung resp. Umänderung der Hausordnung hier
eintreten zu lassen, einen kurzen Rückblick geben.

Meine Herren! Die von dem Herrn Minister des Innern im Dezember 1884 genehmigte
Hausordnung hat sich insofern als lückenhaft beziehentlich nicht vollkommenausreichenderwiesen,
als in derselbenzwar im AllgemeinenBestimmungen darüber enthalten sind, in welchem Sinne
die Geschäfte zu führen, jedoch über die Leitung der Anstalt und über die Behandlung der
Korrigenden keine striktenbestimmtenAnweisungengegeben sind.

Das führte im Einzelnen dazu, daß die Anordnungen des Direktors, so begründet
sie im Einzelnen auch waren, immerhin denn doch zu Uuzuträglichkcitenführten, wem, rück¬
sichtlich ihrer rechtlichen Begründung und der Verantwortung des Direktors sich die einzelnen
Anordnungen mit dem Wortlaut der Hansordnung decken sollten. Meine Herren, dies gilt
speziell hinsichtlichdes Abschnittes XI der Hausordnung, welcher über die Strafbcstimmungcn
handelt. Die Absicht, diese Hausordnung umzuändern und die Mängel zu beseitigen, wurde
zu einem Gebot der Nothwendigkeit aus Aulaß der Verhandlungen des schon vorhin von
mir erwähnten Hoffrichter'schen Prozesses. Meine Herren, neben den Strafbestimmungen die im
Abschnitt11 der früheren bczw. noch jetzt gültigen Hausordnung vorhanden sind, wurde nämlich
allgemein eine Verfüguug der Königlichen Negierung vom Jahre 1844 als noch zu Recht bestehend
erachtet, nach welcher die Bestimmungen der „AllerhöchstenKabinetsordre vom 14, Mai 1825,
betreffend die Schulpflicht", auch auf die noch schulpflichtigen Häuslinge in der Arbcitsanstalt
anwendbar sein sollten.

Bei Gelegenheit der Verhandlung des Prozesses wurde von autoritativer Seite iu Frage
gezogen, ob diese Verfüguug der Königlichen Negierung, nachdem die Hausordnung vom Jahre 1884
erlasscu,noch als zu Necht bestehend erachtet werden könnte, es wnrdc aber auch ganz abgesehen
hiervon jedenfalls in Zweifel gezogen, ob der Ausdruck „schulpflichtige Häuslinge" in der mchr-
genannten Verfügung sich auch auf Häuslinge über das 14. Lebensjahr hinaus erstrecken dürfe.
Meine Herren, dies führte dazu, daß der Direktor der Anstalt, ohne hierin Widerspruch von
Seiten der Verwaltung zu finden, die Ansicht vertrat, daß die Anwendung von Zuchtmittelu den
schulpflichtigen Häuslingcu über 14 Iahreu gcgcuübcr nicht mehr zulässig sei. Die Folge davon
war natürlich eine Auflehnung der jugendlichen Korrigenden,zügellose Frechheit, die zuletzt ausartete
iu Dcmoliruug von Gegenständen und Verhöhnung der Unter- und Oberbmmtcn und nichts,
weder die Entziehung der Kost, noch die Verhängung von Arreststrafen, noch auch endlich der
Zuspruch der Geistliche!! half. Meine Herren, in diesem Nothstand sah sich der Proviuzialmisschuß
veranlaßt, zu beschließen, eiumal den Direktor der Anstalt anzuweisen, nach wie vor die Bestimmuiigeu
der Verfügung der KöniglichenRegierung vom Jahre 1844 als maßgebend zu erachten, fodann
aber die Bestimmungen im Abschnitt 11 der Hausordnung herauszugreifen, einer Umänderung
unterziehen zu lassen und dann dem Herrn Minister des Innern zur Genehmigung zu unter¬
breiten. Der Herr Minister hat es abgelehnt, diesen, von den übrigen Bestimmungen der Haus¬
ordnung losgelösten Theil der Hausordnung, der sich auf die Disziplinarstrafen bezieht, allein
zu genehmigen, und zwar einmal aus formellen Gründen, sodann aus materiellen Gründen;
aus formellen Gründen insofern, als der Herr Minister wohl nicht mit Unrecht darauf hinweist,
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daß es sich wohl nicht empfehle, einzelne Materien aus der Hausordnung herauszugreifen und
nun einer Abänderung zu unterziehen, namentlich aber nicht einen Theil, welcher eine Materie
behandle, die mit den übrigen Bestimmungen der Hausordnung in ganz innigem Connex stehe.
Die Strafbestimmungen stünden jedenfalls im innigsten Connex mit dem Verhalten und mit der
ganzen Behandlung der Häuslinge. In materieller Beziehung weist der Herr Minister darauf
hin, daß jedenfalls eine ganze Reihe von Anstanden gezogen werden müsse und ich glaube, daß
es bei der Wichtigkeit der Angelegenheit für Sie von Interesse ist, wenn ich die ganz kurzen
Ausführungen des Herrn Musters verlese. Es heißt da:

„Im Uebrigen erscheint auch die Anwendung des Begriffes der Schulpflichtauf die Be¬
gründung des Züchtigungsrechtesnicht wohl anwendbar und findet auch keine Stütze in der
A. St. A. v. 14. Mai 1825, da die letztere durch den Wortlaut des § 1 jedem Zweifel
darüber vorbeugt, daß es sich um andere Kinder als Kinder ini schulpflichtigen
Alter handle.

Die Verpflichtung der Korrigcnden zum Schulbesuch gründet sich nicht auf
die Schulpflicht im engeren Sinne, sondern rechtfertigt sich wegen der mit der Schul¬
pflicht beabsichtigtensittlichenErziehung der Korrigenden.

Daraus ergiebt sich, daß eine analoge Anwendung der Schuldisciplin hier
nicht zulässig ist, daß vielmehr die Art und die Grenzen der gegen den die Schule
besuchenden erwachsenen Sträfling anzuwendendenZuchtmittel nur durch das Reglement
der Anstalt festgefetzt werden könne."

Meine Herren! Indem der Herr Minister nun sagt, daß es zweckmäßig sei, den Leiter
der Anstalt dahin mit Instruktion zu versehen, daß er für die Folge nicht mehr nach der
Verfügung vom Jahre 1844 zu verfahren habe, giebt der Herr Minister auch einen Entwurf,
der für die Strafanstalten und Gefängnisse der preußischenMonarchie vorgesehen ist, und stellt
anheim, die Neuaufstellung der ganzen Hausordnung nunmehr in's Werk zu setzen.

Meine Herren! Das hat stattgefunden. Die Bestimmungen der Hausordnung sind
entsprechend dem Entwürfe, den der Herr Minister gegeben hat, aufgestellt worden.

Es ist auch vor kurzem dem Herrn Minister die so abgeänderte Hausordnung, wie sie
Ihnen jetzt vorliegt, eingereichtworden, mit der Anfrage, ob jetzt noch Bedenken dagegen vor¬
lägen, und es ist, wie die Verwaltung in der Commissionssitzungmittheilte, von Seiten des
Herrn Ministers nur in ganz wenigen Punkten noch Anstand genommen worden.

Ich muß allerdings die wenigen Punkte, die von Seiten des Herrn Ministers noch
bemängelt sind, hier vorlesen, da in dieser Beziehung sich die Hausordnung ändert. Der
Herr Minister sagt:

„1. Mit Rücksicht darauf, daß das Strafgesetzbuch unter jugendlichen Personen solche
begreift, welche das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, empfiehlt es sich, dein
Eingänge des ß 10 folgende Fassung zu geben:
«Korrigenden, welche das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind u. s. w."
Der Absatz 2 ist zu streichen.

2. § 11 Absatz 2 ist zu streichen, damit nicht die Unterbeamten daraus mißverständlich
Befugnisse zu Gewaltmaßregeln herleiten.

3. In § 34 Absatz 2 ist die Höhe, welche der Sparfonds erreicht haben muh, ehe der
Korrigend aus seiner Arbeitsprämie Genußmittel beschaffen darf, auf 10 Mark zu
bemessen. Die Rückkehr des Korrigenden zu einem geordneten Leben nach der Ent-
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lassung und die zweckmäßige Fürsorge für ihn wird durch einen möglichst hohen Be¬
stand an Arbeitspriimien wesentlicherleichtert.

4. § 34, Absatz 3. Die Unterstützungder Angehörigen aus der Arbeitsprämie ist nicht
nur ausnahmsweise zu gestatten, sondern von der Verwaltung thunlichstzu befördern,
damit der Korrigend wenigstens einen Theil des Unheils, welches er in der Regel
über seine Angehörigen bringt, wieder gut macht.

5. In 8 43, Absatz 1 ist die Zeile 4 zu streichen und an dem Schlüsse des Paragraphen
folgender Absatz zuzufügen:
Die Häuslinge können sich auch befchwerdeführendan den Herrn Landesdirektor
wenden. Sie haben diese Absicht auf dem vorgeschriebenenWege dem Direktor
anzuzeigen,der ihre Meldung in ein Buch eintragen läßt, welches dem Herrn Landes-
direltor oder dessen Commissar bei dessen Anwesenheit in der Anstalt vorzulegen ist.
Der auf die Beschwerde ertheilte Bescheid ist in dem Buche zu vermerken. Wegen
schriftlicherBeschwerdenvergleiche§ 44.

6. Dem § 44 ist folgende Fassung zu geben:
§ 44. Eingaben an Behörden.

Eingaben und Beschwerden an die Gerichte, die Staatsanwaltschaften und die Aufsichts¬
behörden dürfen nicht zurückbehaltenwerden; sonstige Eingaben nur dann, wenn sie
strafbaren Inhalts sind. Werden Eingaben zurückgehalten, so ist davon dem
Verfasser unter Angabe des Grundes Kenntniß zu geben. Die Eingaben sind von
Häuslingen in der Regel selbst abzufassen; sind sie dazu nicht im Stande, so sind
sie von dem Sekretär der Anstalt zu Protokoll zu nehmen.

7. In § 49 Satz 2 sind die Worte: „in welcher Absicht es auch geschehe" zu streichen.
8. Zu § 53 ist als neuer Absatz zuzufügen:

„Werden Briefe zurückgehalten,so ist davon dem Verfasser Kenntniß zu geben.""
Meine Herren! Die Commissionhat gegen die Aufnahme dieser Abänderungen, resp,

gegen diese Abänderungen an sich gar nichts einzuwendengehabt, und die Hausordnung stellt sich
nunmehr dar als eine solche, welche die überflüssigen, mehr in eine Dienstordnung gehörigen
Bestimmungen eliminirt. Dann hat sie auch, wie Sie schon aus dem Bericht des Provinzial-
ausschusses ersehen, eine präzisere Regelung der Rechte und Pflichten der Häuslinge, Korrigenden
und Ortsarmen herbeigeführt und endlich auch eine genauere Festlegung der Disziplinarrechtedes
Leiters der Anstalt, des Beschwerderechts der Häuslinge und der Grenzen der Strafen nach oben
und unten herbeigeführt.

Meine Herren! Die Commission schlägt Ihnen vor, entsprechend dem Antrage des
Provinzialausschusseszu verfahren.

BorsitzenderBecker: Ich eröffne zunächst die allgemeine Verhandlung über d« Haus¬
ordnung. Es meldet sich Niemand zum Wort, dann schließe ich dieselbe.

Dann kommen wir zur Verhandlung über die einzelnen Paragraphen. Der Herr
Berichterstatter hat sie schon im Allgemeinen erläutert.

Wir kommendann zunächst zu 8 1. - Wenn Niemand das Wort ergreift, dann darf
ich wohl ohne weitere Abstimmung feststellen, daß der Paragraph die Genehmigung des Land¬
tages erhalten hat.

8 2. — 8 3. — 8 4. - 8 5. —
(Abgeordneter Knebel: Ich bitte ums Wort zur Geschäftsordnung!)

17*
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Das Wort zur Geschäftsordnunghat der Herr Abgeordnete Knebel.
Abgeordneter Knebel: Ich beantrage die Annahme eu dloo. (Beifall.)
VorsitzenderBecker: Es ist der Antrag auf on bloo Annahme gestellt. Demselben kann

nur stattgegebenwerden, wenn kein Widerspruch erfolgt. — Widerspruch erfolgt nicht. Dann
kommenwir zur Abstimmung der Vorlage. Wünscht der Herr Berichterstatter noch das Wort?
— Ich ersuche diejenigen Herren, welche diese Hausordnung ohne weitere Berathung der einzelnen
Paragraphen on Kino annehmen wollen, sich zu erheben. (Geschieht.) Das ist die große Majorität.
Die Annahme ist erfolgt und damit der Gegenstand erledigt.

Wir treten in die Berathung der Nr. ? der Tagesordnung:
Antrag der II. Fachcommission zu dem Bericht und Antrag des Prouinzial»
ausschusses, betreffend die Weiterbewilligung eines jährlichen Zuschusses
an den Verein zur Beförderung des Taubstummen-Unterrichts in Köln.

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Knebel, dem ich das Wort gebe.
BerichterstatterAbgeordneterKnebel: Meine Herren! In Köln besteht seit langen Jahren

im Anschlüssean einen dortigen Verein eine Taubstummenanstalt, die seit 12 Jahren von der
Provinz subuentionirt wird, und zwar mit jährlich 12000 Mark. In diesem Jahre läuft die
Subvcntionsbewilligung ab. Mittlerweile ist übrigens durch eine besondere Verständigung der
Betrag von 12 000 Mark auch auf 11000 Mark ermäßigt gewefen. Der Verein, der die Taub¬
stummenanstalt unterhält, beantragt, daß ihm von dem nächsten Etatsjahre ab, statt der 11000
Mark die Summe von 6000 Mark als Zuschuß bewilligt werden möchte.

Die Commissionhat sich gefragt, wie weit auch fernerhin ein Interesse der Provinz an
dieser Anstalt vorhanden sei. Die Provinz hat sich das Recht vorbehalten, in die Anstalt taub¬
stumme Kinder einzuweisen. In der letzten Zeit waren im Ganzen 73 Kinder in der Anstalt,
und davon waren 48 Seitens der Provinz eingewiesen. Für diese Eingewiesenen hat die Pro¬
vinz als besondereLeistungen pro Kind 240 Mark und für einzelne 150 Mark jährlich geleistet,
und wenn man diese Leistungen zusammen mit dem jetzt beantragten Zuschuß von 6000 Mark
veranschlagt, dann ergiebt sich, daß auf jedes von der Provinz eingewiesene Kind der Kostenbetrag
von 300 Mark entfällt.

Die Commifsion war der Ansicht, dieser Betrag sei so niedrig, daß eine besondere
Fürsorge der Provinz für die Kinder in gleich billiger Weife nicht würde hergestellt werden können.
Sie hat sich weiter gefragt, wie weit der Verein selbst in der Lage wäre, die gesammten Unter«
Haltungskostenzu decken. Der Verein hat im Ganzen außer seinem Immobilar ein Vermögen
von 442 000 Mark. Es wurde aber nachgewiesen, daß die Zinsen dieser 442 000 Mark in die
Einnahmen des Vereins eingestellt sind und daß auch bei Einstellung dieser Einnahme und der
Einnahmen von den von der Provinz eingewiesenenKindern für den Verein immer noch ein
Defizit von etwa 7000 Mark übrig bleibt, also etwa 1000 Mark mehr als der Verein Seitens
der Provinz verlangt. Diese 1000 Mark denkt der Verein aus sonstigenMitteln zu decken,

Nach diesen Erklärungen war die Commissionnicht zweifelhaft, daß es im Interesse der
Provinz läge, den Betrag von 6000 Mark jährlich auf weitere 12 Jahre zu bewilligen, und bittet
Sie alfo, dem Antrage stattzugeben.

VorsitzenderBecker: Es meldet sich Niemand zum Wort. Dann schließe ich die Ver¬
handlung und darf wohl ohne weitere Abstimmung feststellen, daß der Landtag dem Antrage der
II. Fachcommission beigetreten ist.

Dann gehen wir zum 8. Gegenstand der Tagesordnung über:
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Antrag der II. Fachcommission zu bem Bericht und Antrag des Pro-
vinzialausschusfes, betreffend die Kosten der Errichtung einer Provinzial-
Blindenanstalt zu Neuwied.

Berichterstatter ist ebenfalls Herr AbgeordneterKnebel.
BerichterstatterAbgeordneter Knebel: Meine Herren! Für die Blindenanstalt in Neuwied

sind im Jahre 1895 von Seiten des Provinziallandtags 300 000 Mark bewilligt worden. Es
werden jetzt statt 300 000 Mark 401000 Mark für diesen Zweck beantragt, mit der Begründung,
es sei ursprünglich angenommen worden, dah das mit der Anstalt verbundene Internat in
dem Besitzthumder Diakonissinnenin Neuwied würde eingerichtetwerden können.

Es hat sich das nicht als richtig erwiesen. Die Räumlichkeiten der Diakonissinnensind
unvollständig, und während die Diakonissinnenfortdauernd bereit sind, die Verwaltung der Blinden¬
anstalt zu übernehmen, kann das Internat nicht dort untergebracht werden. Die Commission
hielt es für wünfchenswerth,aufzuklären, ob bei der erheblichen Mehrforderung von 101000 Mark
cm Irrthum in der Veranfchlagungvorläge, oder ob diese Mehrforderung lediglichauf die Frage des
Internates zurückzuführen ist. Es hat sich dabei herausgestellt, bah die 401000 Mark sich folgender¬
maßen vertheilen, Es entfallen214000 Mark auf den Bau ohne Berücksichtigung des Internates,
80 000 Mark auf den Bauplatz und 107000 Mark sind erforderlichmit Rücksicht darauf, daß ein
Internat besonders mit der Sache verbunden werden muß.

Es liegt also in keiner Weise ein Irrthum in der Veranschlagungvor, sondern die
Mehrforderung ist lediglich Folge des unvorhergesehenenUmstanoes, daß das Internat bei den
Diakonissinnen nicht untergebracht werden kann. Infolgedessen hat auch hier die Commissionbe¬
antragt, dem Antrage stattzugeben.

VorsitzenderBecker: Auch hier meldet sich Niemand zum Wort. Ich schließe die Ver¬
handlung und darf wohl ohne weitere Abstimmung feststellen, daß der Landtag mit dem Antrage
der II. Fachcommifsioneinverstandenist.

Wir kommen zum nächstenGegenstandeder Tagesordnung,
betreffend den Verkauf zweier Häufer an der Provinzial-Nlindenanstalt
zu Düren.

Berichterstatter ist ebenfalls Herr AbgeordneterKnebel, dem ich das Wort gebe.
BerichterstatterAbgeordneterKnebel: Meine Herren! An der Provinzial-Blindenansto.lt

in Düren hat sich seiner Zeit ein Erweitemngsbedürfnißgeltend gemacht. Um dasselbezu befriedigen,
wurden 2 Lehrer, die bis dahin Dienstwohnung in der Anstalt gehabt haben, veranlaßt, auf diese
Dienstwohnungzu verzichten. Statt dessen wurden für sie die beiden Häuser angekauft,um die es
sich hier handelt, die gerade keine Paläste sein werden, denn sie haben zusammen 15000 Mark
gekostet. Nun bietet sich die Gelegenheit, diese Häuser ohne Schaden an die Stadt Düren zu
verkaufen. Die Stadt ist bereit, an Kaufpreis nicht allein 16000 Mark zu geben, fondern
daneben auch noch die 3600 Mark der Provinz zu erstatten, die die Häuser bisher an Reparatur¬
kosten erfordert haben.

In der Commission tauchte nur das eine Bedenken auf, ob nicht nach Verkauf diefer
beiden Hiiufer für die Provinz die Nothwendigkeit entstehen möchte, kostspielige andere Häuser zu
bauen. Dieses Bedenken ist aber seitens der Verwaltung durch die Mittheilung zerstreut worden,
daß die jetzigen Inhaber der Häuser die ältesten Lehrer der Anstalt sind, die voraussichtlich nach
dem Vertrag, wie er mit der Stadt Düren nbgefchlosfen ist, bis an ihr Lebensendein den Häusern
werden wohnen bleiben. Sind diese beiden Berechtigten nicht mehr vorhanden, dann kann bei
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Neubesetzungder Lehrerstellen vorbehalten werden, daß an Stelle einer Naturalwohnung eine
Miethsentschädigunggewährt wird, so daß der Provinz eine Neubcmverpstichtung nicht erwächst.

Infolgedessen bittet die II. Fachcommission auch hier, den Antrag des Prouinzialcmsschusscs
zu genehmigen.

VorsitzenderBecker: Es meldet sich hier ebenfalls Niemand zum Wort. Ich schließe
die Verhandlung und darf ohne weitere Abstimmung feststellen, daß der Landtag dem Antrage der
II. Fachcommissionzugestimmthat.

Wir kommenzu dem Gegenstand Nr. 10 der Tagesordnung:
Antrag der II. Fachcommission, betreffend den Erlaß der Rückzahlung
des der Kolonie Wilhelmsdorf im Jahre 1882 gewährten unverzinslichen
Darlehens von 10000 Mark.

Berichterstatter ist Herr Abgeordnetervon Wätjen, dem ich das Wort gebe.
Berichterstatter Abgeordnetervon Wätjen: Meine Herren! Die Angelegenheit,die ich

Ihnen vorzutragen die Ehre habe, liegt vcrhältnißmäßig sehr einfach. Der Thatbestand geht aus
der Drucksache Nr, 14 hervor.

Im Jahre 1882, als die ArbeiterkolonicWilhclmsdorf als erste der deutschen Arbeiter-
kolonien eröffnet wurde, stellte der Herr Pastor von Bodelschwingh,der Vorstand der Anstalt, bei
der Provinz den Antrag, ihm ein unverzinslichesDarlehen von 10000 Mark auf 6 Jahre zu
gewähren. Dem Antrage wurde entsprochen und das Darlehen aus der Provinzialhülfskasseherge¬
geben. Schon im Jahre 1889 bat der Antragsteller, ihm das Darlehen ganz zu erlassen. Damals
wurde dies noch abgelehnt und ebenso wurde auch in dem 36. Provinziallandtage beschlossen, das
Darlehen noch weiter, bis zum 1. Oktober 1895, unverzinslich zu belassen, Nunmehr hat Herr
von Bodelschwingh seinen Antrag wiederholt und bittet, ihm das Darlehen definitiv zu erlassen.

Die Gründe, die er dafür anführt, bestehenhauptsächlich darin, daß die Anstalt Wilhelms¬
dorf während der Zeit, wo noch keine rheinischen Arbeiterkolonicn existirtcn, also bis zum Jahre
1886, zahlreicherheinische Kolonistenverpflegt habe. Es sind allein in dieser Zeit 1411 rheinische
Kolonisten an 124000 Verpflegungstagcnin Wilhelmsdorf verpflegt worden, darunter die Mehrzahl
katholisch. Durch diese Verpflegung sind der Kolonie nach den Ausführungen des Herrn von
Bodelschwingh nahezu 100000 Mark Aufwendungenentstanden, also das lOfachc des Betrages,
um dessen Erlaß Herr von Bodelschwinghbittet.

Der Provinzialausschuß hat den Antrag gestellt:
„Der Provinziallandtag wolle den Erlaß der Rückzahlung des der Arbeiterkolonic
Wilhelmsdorf im Jahre 1882 gewährten unverzinslichenDarlehens von 10000 M«k
beschließen".

Diesem Antrage hat sich die II. Fachcommissionangeschlossen. Sie glaubt, daß mehrfache
Gründe dafür vorliegen: zunächstdie Gründe der Billigkeit, die schon vorher ausgeführt worden sind.

Dann aber auch glaubte die Fachcommission,in diesem Erlasse der 10000 Mark eine
Anerkennungder höchst dnnkenswerthenund ersprießlichen Thätigkeit des Herrn Pastor von Bodel¬
schwingh in der Arbeiterkoloniesache zu erblicken. Seit 1882 sind in Folge der von Herrn von
BodelschwinghgegebenenAnregung in Deutschland 2? Arbeiterkolonicn entstanden und die Zahl
der Pfleglinge, die darin untergebrachtworden sind, zählt schon rund 100000. Die Arbeits- und
Verpflegungstagebelaufen sich selbstredendauf Millionen. —

Ferner glaubte die II. Fachcommissionauch in dem Umstände, daß wahrscheinlich bei der
großen Schuldenlast der Kolonie das Darlehen doch nicht zurück zu erlangen sei — einen gewich-
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tigen Grund für Gewährung des Antrages zu erblicken, Sie schließt sich hiernach dem Antrage
des Provinzialnusschussesan.

VorsitzenderBecker: GZ meldet sich Niemand zum Wort, Ich schließe die Verhandlung
nnd darf wohl ohne weitere Abstimmungfeststelle!!, daß der Landtag dem Antrage seiner II, Fach«
commission die Zustimmung ertheilt hat.

Wir kommenzum 11, Gegenständeunserer Tagesordnung:
Antrag einer großen Zahl von Abgeordneten, bei der Königlichen Staats-
regiernng dahin zu wirken, daß die Staffeltarife auf Getreide, Mühlen-
Produkte, Vieh und Holz beseitigt bczw. nicht neu eingeführt werden.

Ich gebe zunächst das Wort dem Herrn AbgeordnetenKnebel.
AbgeordneterKnebel: Meine Herren! Unser Antrag wendet sich gegen die Einführung

von Staffeltarifen anf Getreide, Mühlcnprodukte,Vieh und Holz. Er enthält sich jeder allgemeinen
Erörterung oder Wendung gegen die Staffeltarife. Vor wenigen Tagen hat der Herr Minister
der öffentlichen Arbeiten im AbgeordnetenhauseallgemeineErörterungen über die Staffeltarife als
uferlos bezeichnet, und ich glaube, mit vollein Recht, Theoretische Erörterungen über die Gestaltung
der Tarife können nns wenig helfen; sie bringen uns nicht weiter. Unsere Tarifgcstaltnng erfordert
größereAnpassung an die einzelnen Gegenständeuud namentlich die Berücksichtigung der Interessen
der Produktion in der Weise, daß die Tarife so zu gestalten sind, wie sie am Besten der Produktion
entsprechen. So wendet sich denn anch unser Antrag nicht gegen Staffeltarife im Allgemeinen,
sondern er verlangt bestimmteBerücksichtigungder Produktion bei Gestaltung der Tarife. Es
fragt sich, welche wirthschaftlichen Folgen würden diefe Tarife, wie sie hier bezeichnet sind, nach sich
ziehen? Die Antwort ist kaum zweifelhaft. Es würden die Preise dieser Trcmsportgegenstände
im Osten erhöht, sie würden im Westen ermäßigt werden. Das wird zwar immer von den Herren
aus dem Osten bcstritten; aber ich glaube, die Gründe, die dagegen vorgebrachtwerden, sind nicht
haltbar. Das Drängen des Ostens auf Staffeltarife würde gar keinen Sinn haben, wenn diese
nicht eine Erhöhung der Preise im Osten zur Folge haben würden, und eine Erhöhung der Preise
im Osten, die erzielt wird durch billigere Tarife nach dem Westen, kann doch wohl nur herbei¬
geführt werden auf Kosten eben der Producenten im Westen, deren Preise dadurch herabgedrückt
werden. Nun liegen die Produktionsbedinguugenim Osten und Westen durchaus verschieden.Der
Osten prodncirt in jeder Richtung viel billiger. Er hat zunächst viel niedrigere Grundstückspreise
in Anschlagzu bringen. Dann aber, was bei Weitem schwerer in die Wngschale fällt, sind seine
Arbeitslöhne sehr viel niedriger, als die Arbeitslöhne im Westen. Was würde nun die Folge der
Ausgleichung der Preise sein, wie sie die Staffeltarife zwischen dem Osten und Westen bewirken
würden? Ein Preisdruck im Westen, ohne daß die Produktionskosten des Westens dadurch
irgendwie erleichtertoder vermindert würden. Also schon in gewöhnlichen Zeiten würde der Land¬
wirth des Westens allen Gruud haben, einer solchen Verschiebung, die lediglichzu seinen Ungunsten
stattfindet, entgegenzuwirken. Nun leben wir aber nicht in gewöhnlicher Zeit, sondernwir befinden
uns in einer landwirtschaftlichen Nothlage, wie wir sie alle noch nicht erlebt haben, und diefe
Nothlage ist anerkannterWeise im Westen nicht minder vorhanden, als im Osten. Würde es nicht
die bedenklichstenFolgen nach sich ziehen, wenn man in einer solchen Nothlage noch eine
Verschärfung durch eine künstlichestaatlicheTarifmaßregel herbeiführtdahin, daß die Preise weiter noch
gedrückt werden, während sie schon gegenwärtig so niedrig sind, daß sie kaum mehr die Existenz
der Landwirthe verbürgen!

Ich gehe dann aber noch mit wenigen Worten auf die einzelnenGegenständeein. Ich
werde zunächst die Staffeltarife für Vieh berühren.
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Das Einkommenaus der Viehhaltung ist heut zu Tage noch dasjenige, was den Land-
wirth einigermaßen über Wasser hält. Von dem Ertrag aus dem Vichstand muß der Minder-
Überschuß gedeckt weiden, den die anderen landwirthschaftlichcnZweige nachweisen. Staffeltarife
auf das Vieh muffen den Uebcrfchuß,den jetzt die Viehhaltung noch gewährt, in Frage stellen,
nnd es würde das ganze Gleichgewicht des Budgets des Landwirths möglicherweisedadurch
zerstört werden.

Was das Holz anlangt, so sind zweifellos wir in der Rhcinprovinz augenblicklich von
allen Provinzen im Waldbesitzam schwersten geschlagen dadurch, daß die Preise für die Eichcnlohe
fo rapide gefallen sind. Der Eichcnschälwaldnimmt bei uns einen sehr großen Theil unseres
Waldes ein, uud vielfach ist der Prcisfall ein derartiger, daß nicht einmal die Kosten der Gewinnung
der Lohe mehr gedeckt werden, geschweige denn irgend welche Verzinsnng des Kapitals zu erlangen
ist. Bei dem lebhaften Widerstand, den die Einführung eines Qucbrachozollcs findet, wird der
Schälwaldbesitzcrernstlich daran denken müssen, statt der Rinde künftig Holz zu produciren und
dariu seinen Ersatz zu suchen. Ich frage, meine Herren, ob der Augenblick, wo diese Umwandlung
sich als nothwendig aufdrängt, eine Umwandluug, die Kosten und Opfer verlangt, der richtige ist,
um wieder einen künstlichen Preisdruck auch auf das Holz durch staatliche Tarifmaßncchmcuauszu¬
üben? Ich meine, man müßte den Schälwaldbesitzcrstärken in dem Augenblick,wo er sich in
derartiger Nothlagc befindet; man müßte ihn crmuthigen und das Umgekehrte muß die Folge von
den Holzstllffeltarifensein.

Am schlimmstenaber steht die Sache mit dem Getreide und den Mühlcuprodukten, am
schlimmstendeshalb, weil einerseits bei dem Getreide die Arbeitslöhne bei weitem am meisten
in Anschlagkommen, und weil andererseitsdas Getreide doch die breiteste Unterlage unserer lcmd-
wirthschaftlichenErzeugung ist.

Die neuen Staffeltarife würden hier ganz besonders schädigendwirken, während ja das
Getreide bekanntermaßendie Produktionskosten,abgesehen von ausnahmsweise günstigenBodenlagen,
nicht mehr deckt.

Meine Herren! Die Unterzeichnerdieser Anträge hätten gehofft, baß vielleicht die Anträge
ohne weitere Erörterung heute bereits in diesem hohen Hause würden zur Annahme gelangen
können. Es sind aber einzelne Zweifel entstanden über die Tragweite der Folgen der Nicht-
einführung der Staffeltarife, und die Unterzeichner sind weit davon entfernt, der eingehendsten
Untersuchungüber diese Folgen aus dem Wege zu gehen. Im Gegentheil. Wir können sie nur
wünschen,da wir die Ueberzeugunghaben, daß, je tiefer man in die Sache einsteigt, umsomehr
man sich überzeugen wird, daß die Einführung dieser Staffeltarife für die Rheinische Landwirthschaft
eine schwere Schädigung bedeuten würde.

Infolgedessen möchte ich beantragen, daß dieser unser Antrag der II. Fochcommission
überwiesen wird, und hoffe, daß aus der Berathung dieser II. Fachcommissionein Ergebniß
hervorgeht, das unsere Provinz vor dieser schweren Schädigung bewahrt. (Beifall.)

VorsitzenderBecker: Das Wort hat zunächst Herr Abgeordneter Michels.
Abgeordneter Michels: Was die Antrage betrifft, die an uns gelangt sind, so stehe ich

hinsichtlichdes Getreides und der Mühlenprodukte vollständig auf dem Boden des Antrages
Die Mehrzahl der RheinischenHandelskammern hat sich auch in diesem Sinne ausgesprochen.
Dagegen glaube ich, daß hinsichtlich des Viehes und des Holzes Bedenken bestehen,und schließe ich
mich daher dem Wunschean, den Herr Knebel ausgesprochen hat, die Sache in die II. Fach¬
commissionzu Verweisen, möchte aber bitten, daß Sie diese noch um einige Mitglieder verstärken,
damit gerade die Vertreter der Handelskammern in der Commissionauch zu Worte kommen,
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VorsitzenderBecker: Es meldet sich sonst Niemand zum Wort. Ich schließe die Ver¬
handlung, Wir kommen zur Abstimmung.

Meine Herren! Der Antrag, die Angelegenheitder II. Fachcommissionzu überweisen,
entspricht ja unserer Gepflogenheitan sich. Da er von beiden Seiten gestellt ist, von dem Herrn
Antragsteller mit, so wird darüber wohl kaum ein Bedenkenobwalten. Es frägt sich also uur noch,
ob die II. Fachcommission zu diesem Zwecke, wie es Herr Michels wünscht, um 5 Mitglieder verstärkt
werden soll. (AbgeordneterMichels: Jawohl!) Eine kleinere Verstärkung können wir wohl nicht
gut eintreten lassen, (Abgeordneter Michels: Nein!) damit jede Abtheilung wenigstens ein Mitglied
wählen kann. Ich werde zunächst darüber abstimmen lassen, ob im Falle der Ueberweisungdes
Antrages an die Fachkommission dieselbeum 5 Mitglieder verstärkt werden soll.

Dann bitte ich diejenigen Herren, welche dem Antrage Michels gemäß die II. Fachcommission
für diesen Zweck um 5 Mitglieder verstärken wollen, sich zu erheben. (Geschieht) Das ist die
Mehrheit. Der Antrag ist angenommen.

Ich darf nun wohl ohne Abstimmung feststellen,daß Sie überhaupt die Angelegenheit
der II. Fachcommissionüberweisen wollen.

Auch das findet kein Bedenken. Dann stelle ich das fest und bitte, daß die Abtheilungen
nach dieser Sitzung gleich zusammentretenund daß jede ein Mitglied iu die II. Fachcommission
zu diesem Zwecke wählt. — Auch damit scheint der Landtag einverstanden zu sein. Dann darf
ich das also feststellen und bitte, die Wahl unmittelbar nach der Sitzung in den Abtheilungen zu
thätigen. — Damit ist der Gegenstand erledigt.

Wir kommen zum 12. Gegenstand der Tagesordnung:
Antrag einer großen Zahl von Abgeordneten, bei der Königlichen
Staatsregierung dahin zu wirken, daß, um zu einer Wiedergesundung
des inländischen Viehbestandes zu gelangen, die in Bezug auf die Ab¬
sperrung gegen das Ausland für Vieh und Viehprodutte noch vorhandenen
Lücken, insbesondere gegenüber Dänemark und Holland auszufüllen.

Zunächst erhält das Wort Herr Graf von Hoensbroech.
Abgeordneter Graf und Marquis von und zu Hoensbroech: Meine Herren! Die

Bedeutung der Seuchenfrage in unserer Provinz und im ganzen Lande und der damit zusammen¬
hängenden Abwehr gegen das Ausland ist so vielseitig in den letzten Monaten und in den letzten
Jahren zur Erörterung gelangt, nicht nur in den öffentlichenBlättern, sundern auch in den
Parlamenten — ich erinnere Sie nur an die letzten Verhandlungen des Reichstages und des
Abgeordnetenhauses,sowie des Herrenhauses — daß es, glaube ich wohl, — um mich eines
Wortes, das vor einigen Tagen gebraucht wurde, zu bedienen— Eulen nach Athen tragen hieße,
darauf weiter einzugehenund ich halte es in diesem Momente für durchaus inopportun, über¬
haupt etwas nach Athen zu tragen, (Heiterkeit) fodah Sie mich wohl der Mühe überheben
werden, hier diese ganze Frage Ihnen vor Augen zu führen und Sie auf die Wichtigkeit und
die Bedeutung nochmals hinzuweifen.

Meine Herren! Wenn wir das Eine festhalten, daß die Hebung der Getreidepreise an
deren niedrigem Stande die Landwirthschaftin erster Linie krankt, eine außerordentlichfchwierige,
verwickelte und nur langsam zu lösende Frage ist, und wenn wir das Andere dem gegenüber
stellen, daß in der Gesundung unseres Viehbestandes zur Zeit die Hauptkrast gerade für
unsere heimische Landwirthschaft liegt, wie dies Seitens des geehrten Herrn Vorredners auch
schon hervorgehobenworden ist, und daß zur Gesundung unseres Viehbestandes uns momentan

18
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wirkendeMittel zu Gebote stehen, dann, meine Herren, dürfen wir daraus die Schlußfolgerung
ziehen, daß wir die Pflicht haben, in dieser schweren Nothlagc alles zu thun, um der Landwirth¬
schaft wenigstens in Bezug hierauf die Hilfe zu gewähren, die sie zu verlangen berechtigtist.

Ich freue mich, hier constatiren zu können, daß wir in Bezug auf diesen vorliegenden
Antrag uns durchaus in der Richtung bewegen,die von Seiten unserer Provinzialbehörden seit
geraumer Zeit schon innegehalten worden ist. Die hiesige KöniglicheNegierung speziell hat sich i»
den entschiedensten Eingaben seit längerer Zeit schon auf die Seite unferes Antrages gestellt.

Bei der Beurtheilung dieser ganzen Frage — ich will nur scizzmhaft auf einige
Gesichtspunktehinweifcn — ist es von der größten Bedeutung, daß von Seiten des Herrn
Ministers für Landwirthschaftausdrücklich anerkanntworden ist, daß wir in Dcutschlaud, speziell
in Preußen, in der Lage sind, unsere Bevölkerung mit eigenem Fleisch zu ernähren;
wir brauchen das Fleisch aus dem Auslande nicht. Wenn wir das festhalten,dann sind damit auch
diejenigen Bedenken aus dem Wege geräumt, die sich darauf richten, ob es möglich fein wird, wenn wir
unsere Grenzen durch veteriniirpolizeilicheVorschriften in der Weise abschließen,in unseremLande
uud gerade in unserer Provinz die zahlreicheArbeiterbeuölkerungzu ernähren und ihrem gegen¬
wärtigen Bedürfnisse an Fleisch zu genügen. Das steht also nach Ansicht der Königlichen
Staatsregierung fest, und da möchte ich auch glauben, daß hier wieder ein Gebiet vorliegt, wo
die Gemeinsamkeitder Interessen der Industrie und der Landwirthschaft sich in hervorragender
Weise bethätigen sollte. Meine Herren, ich persönlich,und ich glaube, ich kanu da im Namen
aller Mitglieder dieses hohen Hauses sprechen— habe immer auf dem Standpunkt gestanden,
daß ein Gegensatzzwischen Industrie und Landwirthschaftdas Verfehltesteund Verderblichstefür
unser ganzes wirthschaftlichesLeben ist. (Hört! Hört!) Meine Herren, ich habe immer auf dein
Standpunkt gestanden, und man wird mir niemals etwas gegcntheiliges nachweifen können.
Gerade so gut wie die Landwirthschaft berechtigt ist, Schutz zu fordern, stehen wir Vertreter der
Landwirthschaft unbedingt der Industrie zur Seite, wenn sie einen nothwendigen Schutz begehrt.
Deshalb halte ich auch in dieser Frage ein Zusammengehen von denjenigen Herren, die den
Interessen der Industrie näher stehen, mit denen der Landwirthschaft für durchaus erwünscht
und geboten.

Ich will noch mit zwei Worten auf die Bedeutung dieser Frage für unsere Provinz
hinweisen. Ich habe das an anderer Stelle im Abgeordnetenhauseschon gethan.

Meine Herren! Nehmen Sie an, daß beispielsweise die Kreise Eleve, Moers, Geldern und
Kempen — das sind die vier Kreise,dort am äußerstenNiederrheiu— zur Zeit einen Viehbestand
von rund 120000 Stück Vieh aufweisen. Nehmen Sie weiter an, daß in einzelnendieser Kreise
die Verseuchung durch die Maul- und Klauenseuche 48«/« betrug und daß bei der Maul-uud Klauen¬
seuche der Schaden sich pro Stück berechnet von 30 Mark bis zu 70 und 80 Mark, so will
ich für meine Berechnung nicht 48°/» als verseucht annehmen, sondern nur einen Durchschnitts¬
prozentsatz von 30°/o, um ja nicht zu hoch zu gehen; ich will auch nicht 70 bis 8»^ Mark Schaden,
sondern nur einen Schaden von 50 Mark nehmen. Dann bekommen Sie, meine Herren,
für diese paar Kreise im letzten Jahre eiuen direkten Schaden — den indirekten nicht einmal
gerechnet — von 1800000 Mark. Machen Sie dieses Exempel weiter auf die 66 ländliche»
Kreise in unserer Provinz, dann haben Sie das ganze Bild, welche Bedeutung diese Frage in
uolkswiithschaftlichcr Beziehung für unsere Landwirthschaftnicht nur, sondern für die ganze Provinz
in sich schließt.

Meine Herren! Die Lösung dieser Frage, also der Gesundung des Viehbestandes, muß
sich ja in zweifacher Richtung bewegen. Erstens, einmal muß die Seuche im Lande bekämpft
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werden durch geeigneteveterinärpolizcilicheMaßregeln, Ich will jedoch dieses weite Gebiet heute
nicht weiter berühren. Daranf bezieht sich auch der vorliegende Antrag zunächst nicht. Die zweite
Richtung, in der sich diese Bekämpfungder Seuchen bewegenmnß, ist die Absperrung gegen das
Ausland. Meine Herren, diese Absperrung gegen das Ausland ist die uuerläßlichc Gruudlage
für die Wirksamkeitder Maßregeln, die dann im Inlcmde zu treffen sind und daher ist auch
dieser Ausdruck „unerläßliche Grundlage" in den Antrag mit aufgenommen worden. Unsere
Vekämpfuugsmaßregclnim Inlandc können so lange nicht uollstäudigwirksamsein, als uns fort¬
gesetzt Scuchenfällc vom Auslande eingeführtwerden.

Meine Herren! Daß das thatsächlich der Fall ist, dürfte wohl von Niemand bestritten
werden, Holland ist nun gegen das lebende Vieh schon seit einer geraumenZeit gesperrt und daß
von Dänemark fortwährend Seuchen zu uus herciugeschleppt werden, ist eine Thatsache, die offen¬
kundig ist uud für die man Beweise heutigen Tages kaum mehr zu erbringen nothwendig hat.
Besonders weise ich in der Beziehung auf den ungeheurenUmfang der Tuberkulose und auf die
Ausbreitung derselben in Deutschlandhin durch die Einschlcppuugdes dänischen Viehs.

Meine Herren! Es ist mir gestern noch eine interessanteMittheilung von einem beam¬
teten Thierarzt ans Westfalen zugegangen, Gin Kreisthicmrzt Nutt aus Brcikel, im Kreise Höxter,
schreibt mir Folgendes:

„Am ?. Dezember v. I. brach auf dem Rittergute Heinhauscu in Brakel, im Kreise
Höxter, die Seuche aus" — die Maul- und Klauenseuche — „ohne daß in weiterer
Umgebung ein anderer Scuchenfall gewesen wäre. Zuerst erkranktendie dänischen
Ochsen, die acht Tage vorher von dem Händler Dcppe aus Lippstadt dahin gebracht
waren".

Meine Herren! Mittheilungen derartiger Fälle sind zahlreichgesammeltworden und ich
glaube, ich kann über diesen Punkt hinweggehen.

Wenn wir also festhalten, daß ohne Absperrunggegen das Ausland zur Zeit keine wirk¬
samen Maßregeln im Inland zu ergreifen sind, fo ist es nöthig, daß wir uns in unferen Veterinär-
Maßregeln dem Auslande gegenüberuicht lediglich auf die Absperrung von lebendem Vieh beschränken,
also gegen Dänemark, sonderndaß wir auch die Absperrungvon geschlachtetenThieren und Fleisch
vornehmen, wie sie zur Zeit gegen Dänemark existirt, aber gegen Holland nicht. Meine Herren!
Wir haben in dieser Beziehungganz merkwürdigeuud durchaus inconsequente Znständc, Wir haben
gegen Dänemark die freie Einfuhr für lebendes Vieh, wir haben die Sperre gegen geschlachtetes
Vieh uud Fleisch; wir haben gegen Holland die Sperre gegen lebendes Vieh und haben die freie
Einfuhr für geschlachtetesVieh und Fleisch. Das sind Iuconsequenzen, wofür eine sachliche
Begründung absolut nicht vorliegt und ich meine, auch von dem Standpunkte aus wäre es nun
richtig, aus diesen bisher gegen Dänemark uud Holland bestehenden Maßregeln den Schluß zu
ziehen, nunmehr die Lücken auszufüllen, die darin noch bestehen.

Wie bedeutungsvolldie Absperrunggegen Holland in Bezug auf die Flcifcheinfuhr ist, das
ist auch hinlänglich erwiesendurch die große Gefahr der Seuchencinschlcppuug nicht nur bei leben¬
den Thieren, sondern auch für die Gesundheit der Menschen beim Fleisch geschlachtetenVieh's, Wie
groß jetzt die Einfuhr von geschlachtetemVieh ans Holland und damit die Vermehrungder Seuchen,
gefahr geworden ist, grade nach Sperruug der Grenzen für lebendesVieh, das fehen Sie aus dem
Schlnchthofberichtvon Crefeld vom vorigen Jahre, worin es heißt: daß die Schlachtgebührenum
200N Mark gegen den Vorcmfchlagim Schlachthofzurückgeblieben sind; dagegen sind die Fleisch-
schaugebührcnvon 750 Mark des vorhergehenden Jahres auf 12199 Mark iu einem Jahre gestiegen,
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Sie sehen aus dieser Inanspruchnahme der Fleischschcm, die sich also blos auf importirtes Fleisch
vom Auslande her bezieht,wie plötzlichdie Einfuhr von Fleisch in die Höhe geschnelltist mit
der Sperrung der Grenze gegen lebendes Vieh, Daher ist es durchaus nothwendig, baß wir in
der Beziehung auch consequentsind und sagen: so lauge und weil auch das Fleisch geschlachteter
Thiere ein Seuchen- und Krankheitsverbreitcrist, müssenwir auch hiergegen unsere Grenze nach
Holland sperren, so lange von dort die Gefahr der Einschleppungender Seuchen besteht.

Meine Herren! Ich will mich zur Zeit auf diese wcnigcu Bemerkungenbeschränken und
wenn in Bezug auf diese Frage, in der wir, wie ich vorhin schon hervorgehoben habe, durchaus
wünschen, daß wir einhellig beschließen,wenn in dieser Frage irgend welche Meinungsverschieden¬
heiten oder sonstige Bedenkennoch vorwalten, so stimme ich dem Vorgange vollständig zu, wie er
mit dem vorhergegangenenAntrage stattgefunden hat, daß auch dieser Antrag einer Commission,
der II. Fachcommission,überwiesenund dort noch näher geprüft werde.

Meine Herren! Ich versichere Sie, grade hier der Provinziallandtag, der zur Zeit die
einzigste Behörde ist und das einzigste Selbstverwaltungsorgcm, welches in den wirthschaftlichen
Fragen Stellung nehmen kann, hat meiner Ansichtnach hier die Pflicht, seine Stimme zu erheben
und der KöniglichenStaatsregierung die Maßregeln zur Ausführung anheim zu stellen, die im
Interesse unserer Landwirthschnftund für die Gesundung unseres Viehbestandesabsolut erforderlich
sind. (Bravo!)

VorsitzenderBecker: Das Wort hat zunächst der Herr AbgeordneteFritzen.
Abgeordneter Fritzen: Ich verzichte.
VorsitzenderBecker: Der Herr AbgeordneteFritzen verzichtet. Dann gebe ich Herrn

Michels das Wort.
Abgeordneter Michels: Ich nehme an, daß der Herr Graf Hoensbroechdie erweiterte

II. Fachcommissionim Auge gehabt hat. (Abgeordneter Graf und Marquis von und zu
Hoensbroech: Ja!)

VorsitzenderBecker: Also der Antrag des Herrn Grafen Hoensbroech ist dahin erweitert,
daß die Angelegenheitder erweiterten II. Fachcommissionüberwiesen werden möge.

Sonst meldet sich Niemand zum Wort. Dann schließe ich die Verhandlung und darf
wohl ohne besondereAbstimmung feststellen, daß Sie mit der Ueberweisung dieses Antrages an
die erweiterte II. Fachcommissioneinverstanden sind. (Zustimmung.) — Auch hiergegen wird
kein Widerspruch laut. Dann ist das Ihr Beschluß.

Meine Herren! Ehe wir in der Tagesordnung fortfahren, möchte ich die Mittheilung
machen, daß ein Antrag des RheinischenBauernvereins eingegangen ist, dahin gehend:

„Provinziallandtag wolle die Einführung einer obligatorischenNindviehversicherung
für unsere Provinz ablehnen".

Eine dahingehendeResolution war bereits früher eingegangen und hat der besonderen
Commission,die Sie zur Berathung dieser obligatorischen Nindviehversicherungeingesetzthaben,
bereits bei ihrer Berathung vorgelegen. Jetzt ist der eingehendeAntrag im gleichen Sinne aber
mit der Begründung eingegangen. Ich muß Sie deshalb bitten, zunächst die Mittheilung des
Antrages entgegenzunehmen.

Schriftführer Abgeordneter Brüning (liest):
„Wissen bei Weeze, den 1l. März 1897.

Dem Rheinischen Provinziallandtage beehre ich mich folgenden Beschluß der Ver¬
sicherungscommission des RheinischenBauernvcreins ganz ergebcnstzu unterbreiten;



40. RheinischerProvinziallandtag, 5. Sitzung am 13. März 1897. 14!

„Gegenüber der von dem Rheinischen ProvinzinlausschußherausgegebenenDenkschrift,
welche der Königlichen Staatsregierung die Einführung einer obligatorischenRindvieh-
Versicherung empfiehlt, beschließt die Commission:

1, An dem alten bewährtenPrinzip des Rheinischen Vauernvereins festzuhalten,
daß die Nindviehversicherungin unserer Provinz nur in kleinem Rahmen und
auf dem Boden der Freiwilligkeit rentabel und zu empfehlensei;

2, Verwahrung einzulegen gegen den Vorschlag des Provinzialausschusses,
die ganze Einrichtung unter die Bürgermeister und Verwaltungs¬
instanzen zu stellen, und so von Neuem die Landwirthschaftdem Ziele der berufs¬
genossenschaftlichen Organisation ferner, und der Gefahr staatlicher Bevormundung
näher zu bringen;

3. den Vereinsausschuß baldigst mit der Angelegenheitzu befassen, aber sofort
in vorstehendemSinne Stellung zu uehmen, weil die Session des Provinziallandtages
unmittelbar bevorsteht;

4. den Vercinsvorsitzenden zu ersuchen, eine entsprechende Eingabe dem Provinzial-
landtage und der Königlichen Staatsregierung zu unterbreiten und für die Veröffent¬
lichung vorstehenderBeschlüsse Sorge zu tragen." —

gez. Graf von LoV; von Nell; Bünniger; H. von Holtum; Fell;
C. Viehof; auf der Heiden; Aldenhoven; Färvers;

C. von Jordans; T. Vönniger.
Zur Begründung der beiden ersten Punkte des vorstehendenBeschlusses gestatte ich mir

ebeumähig folgende Ausführungen:
^ä. 1. Der RheinischeProvinzinlausschuß hat in dankenswerthesterWeise in seiner

Denkschriftein höchst lehrreichesund interessantes Material über die Viehversicherungsverhältnisse
in unserer Provinz zusammenstellenlassen, und außerdem die wichtigeAnregung gegeben, dieses
Material möge seitens der KöniglichenNegierung in zweckentsprechenderWeise durch eine um¬
fassende Statistik ergänzt, endlich die Zahl der Thierärzte vermehrt werden. Aus der Denkschrift
geht u, A, hervor, daß nur etwa '/» unseres RheinischenRindviehbestandesin den Vereinen
z. Z. versichertist; daß ferner der allergrößte Theil des gesummtenBestandes den kleinsten Be¬
sitzern gehört und somit auch der weitaus überwiegendeTheil der Schäden den Rheinischenland-
wirthfchaftlichenKleinbesitztrifft. Es wirb zum Schlüsse darauf hingewiesen, bah in andern
Bundesstaaten (Baden, Bayern, Elsaß) die Versuche,auf dem Boden einer vollen oder theilweiscn
Freiwilligkeit Viehversicherungenallgemein einzuführen, als gescheitert zu betrachten seien, weil
sich die Landwirthschaftdurchwegablehnend verhalten habe, und daraus die Consequenz gezogen,
nur eine strikte durchgeführte Zwangsorganisation könne den Rheinischen Viehbesitzervor den
erheblichen Verlusten sichern, welche thatsächlich nach den angestellten Ermittelungen alljährlich
unsere Landwirthschaft, insbesondereden Kleinbauer, treffen.

Indem die Commissiondie spezielle Fürsorge der Denkschriftfür den rheinischenKlein»
besitz vollauf würdigte, glaubte sie dennoch aus dem beigebrachten Material zu der gleichen
Cousequenznicht gelangen zu können, vielmehr die Gründung von Versicherungenin kleinen,
Rahmen und auf dem Boden der Freiwilligkeit nach wie vor empfehlenzu müssen:

2) Es erscheintan und für sich bedenklich, eine Einrichtung, deren Werth in den interessir-
ten Kreifen feit langen Jahren erprobt werden konnte und erprobt wurde, durch obrig¬
keitlichenZwang plötzlichdeshalb zu verallgemeinern,weil in der Praxis eine ablehnende
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Haltung überwiegt. Aus dieser ablehnenden Haltung der betheiligten und sach¬
verständigen Kreise wäre unseres Erachtens die entgegengesetzte Consequenzzu ziehen,
daß nämlich die Einrichtung nur einen relativen und nach den örtlichen und mirth-
schaftlichen Verhältnissen sehr verschiedenen Werth besitzt,

d) Diese Vermuthung wird durch die Praxis bestätigt. Während kleine Versicherungen,
sog „Vichladen" in zahlreichenGemeinden segensreichwirken und durch den gänz¬
lichen Fortfall aller Verwaltungskostcn die billigsten Prämien zu bieten vermögen,
ergaben häusig schon Versicherungenfür den Umfang einer Bürgermeisterei eine sehr
zweifelhafteRentabilität und erfreuten sich einer geringe» Beliebtheit. Auch die That¬
sache, daß die großen Privat-Viehuersicherungs-Gesellschaftenviel weniger floriren als
die Versicherungenauf anderen Gebieten, deutet darauf hin, daß die Eigenart des
Viehversicherungswcsenseinen kleinen Nahmen erheischt und im Großen nur sehr schwer
rentabel gestaltet werden kann. Der Grund liegt indessen nicht allein in den Vcr-
waltungskostcn. Wesentlich ist auch die Verschiedenheit der Wirthschaft bei den einzelnen
Viehbesitzern. Der Züchter, der einen geringeren Wechsel im Stalle aufzuweisenhat,
kann zweifelloseher versichernals der Mäster. Allein schon die fortwährend noth¬
wendige Ergänzung der Vestandesaufnahme würde hier mit Kosten und Umständen
verknüpft fein, welche einen einzelnen Schadcnfall als das geringere Uebel erscheinen
lassen. Die letztere Anschauung gelangte sogar in dem vorwiegend züchtenden Kreise
Cleve bei einer Kreisversammlung des Rheinischen Vauernvereins zu einstimmigem
Ausdruck,

o) Die Frage der Rentabilität, welche in letzter Linie maßgebend ist, erschien der
Commissionüberhaupt in der angeführten Denkschriftverhältnißmäßig wenig geprüft
zu sein. Am Schlüsse ist allerdings ein Durchschnittssatzvon M. 1,i« °/<> des Ver-
sichcrungswerthcs in Aussicht gcuommen; indessen wird die Unzulänglichkeitdieses
Satzes schon durch die Thatsache bewiesen, daß selbst mittlere Versicherungen mit
einem höheren Satze arbeiten. Und nun denke man sich die Vcrwaltungskostenfür die
ganze Provinz! Nur die kleinstenVersicherungenarbeiten thatsächlichmit geringeren
Kosten und haben dadurch den Beweis für die Nichtigkeitdieses Systems erbracht,

ä) Die Commissionglaubt daher dem bisherigen Standpunkte des Vereins gemäß, die
Lösung der allerdings für manche landwirthfchaftlichenKreise noch offenen Frage
lediglich in einer energischen Empfehlung und Unterstützungkleinerer Versicherungs-
verbände suchen zu müssen, und richtet auch an den Provinziallandtag die Bitte, in
geeigneter Weise dieser Unterstützung sich annehmen zu wollen.

»H. 2. Die markante Fassung des zweiten Punktes unseres Commissionsbcschlusses wolle
der Provinziallandtag geneigtestdurch den grundsätzlichenGegensatzerklären, welcherzwischen der
bisherigen Stellungnahme seiner Mehrheit und dem Rheinischen Baucrnvcrein besteht, dessen
nahezu 42 000 Mitglieder den Anspruch der umfassendstenVertretung unserer RheinischenLand¬
wirthschaft erheben zu dürfen glauben. Während nämlich der NheinifcheBauernverein feit seinen«
Bestehen für das große Ziel der gesetzlichen und allgemeinen Organisation des land¬
wirthfchaftlichen Verufsstandes kämpft in der festen Ueberzeugung, daß nur eine gesetzliche
Organisation, befähigt zum Träger gesetzlicherRechte, die Landwirtschaft auf die Dauer zu
retten vermag, hat der NheinifcheProvinziallandtag das einzige Mittel, eine gesetzliche Organisation
z. Z, zu erlangen, in Gestalt der Landwirthschaftskammern bisher unentwegt abgelehnt, und
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so zu unserem tiefsten Bedauern einen Gegensatz zu der Mehrheit unserer Landwirthe geschaffen,
welcher durch den einstimmigen Beschluß der letzten Generalversammlung unseres Vereins zu
Gunsten der Landwirthschaftskammern abermals zum Ausdruck gelangte. Dieser prinzipielle
Gegensatzwird leider in verschärfter Form bestätigt durch den Vorschlag der Denkschrift, eine
gesetzlicheEinrichtung für die Lanbwirthfchaft (Zwangs-Viehuersicherung)in die Hände der Herren
Bürgermeister und der Verwaltungsinstanzen zu legen. Es ist dies allerdings eine durchaus
folgerichtige Eonfcquenz der Ablehnuugeiner berufsständischen Organisation. Die gesetzliche Regelung
vieler landwirthschaftlichenDetailfragen muh versucht werden; die ganze Lage drängt unabweisbar
dahin. Wer daher die gesetzliche Zusammenfassungder Landwirthschaft,die alsdann ihre Detailfragen
selbst offiziell regeln könnte, nicht will, muß nothwendigdahin gelangen,einen, staatlichen Zwange
in den Einzelfragen unseres Verufsstandes das Wort zu reden. Daher begegnenwir auch hier
dein von unserem Standpunkte aus bedauerlichenVorschlage, die an und für sich fchon ver¬
werfliche obligatorischeViehuersichcrungdurch staatlicheOrgane beaufsichtigen zu lassen.

Die Commissiongab sich indessen der Hoffnung hin, der Rheinische Provinziallandtag
werde dem Standpunkte der Denkschriftnicht beitretcn und beantragt daher ganz ergebenst:

„Der Rheinische Provinziallandtag wolle die Einführung einer obligatorischenNind-
viehversicherungfür unsere Provinz gcneigtestablehnen".

I. A. Der Vorsitzende des RheinischenBauernvereins: gez. Graf von Lo«.
An den RheinischenProvinziallandtag zu Düsseldorf."

VorsitzenderBecker: Meine Herren! Ihre besondere Commission,welche Sie, wie gesagt,
zu der Berathung der obligatorischenNindviehversicherungeingesetzt haben, hat in der Sache nun
schon berathen und bestimmtenBeschlußgefaßt, der Ihnen bereits durch Druckfache Nr. 50 mitge¬
theilt ist. Da dies aber doch eine eingehendeMotiuirung des ursprünglich als Resolution einge¬
brachten Antrages ist, so möchte ich anheiln geben, ob Sie nicht auch diese Eingabe noch einmal
zur eingehendenErwägung und zur BeschlußfassungderselbenCommissionzugehen lassen wollen.
In der Zeit der Beschlußfassungwird dadurch eine Veränderung nicht herbeigeführt werden.
Der Gegenstand kann trotzdem am Montag zur Erledigung kommen. Die Commission kann
noch vorher zusammentreten.

Der Herr Landesdirektor hat das Wort.
LandesdirektorDr. Klein: Meine Herren! Die Fragen, die in dieser Petition berührt

sind, sind ja auf das Ausführlichstefchon in der Commission berathen worden. Ich halte es
deshalb nicht für nöthig, daß die Commission sich nochmals mit der Sache befaßt, sondern ich
würde es für richtiger halten, wenn diefe Petition direkt ins Plenum verwiesen würde, um
gleichzeitig mit dem Antrage der Commissionüber die Viehversicherunghier behandelt zu werden.
Dann kann hier im Plenum darüber debattirt und eventuell ein anderer Beschluß gefaßt
werden. Die Commissionwürde nicht anders beschließen können, als die Petition zur glelchzeckgen
Mitbehandlung an das Plenum zu verweisen. ^..^.^

Vorsitzender Becker: Das Wort hat Herr Abgeordneter Knebel zur geschaftkchen
Behandlung der Sache. ^ , «.^ --r.

Abgeordneter Knebel- Die Petition enthält eine Reihe von Behauptungeu und Ansichten,
denen wird widersprochenwerden müssen, aber, soviel ich übersehe, enthält sie keine Gesichtspunkte
neu, die auf die Entfchließungder Viehversicherungscommission irgend emen Einfluß üben konnten.
(Landesdirektor Dr. Klein: Sehr richtig!) Ich schließe mich deshalb ganz dem Vorschlagedes
Herrn Landesdirektors an und bin einverstanden,daß diese Petition im Anschluß an den Beschluß
der Commissionüber die Viehversicherunghier im Plenum gleich berathen wird.
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VorsitzenderBecker: Sonst meldet sich Niemand zur geschäftlichen Behandlung (Abge¬
ordneter von Kühlwetter: Ich habe noch eine Bemerkung zu machen, wenn ich bitten darf.)

Herr Abgeordneter von Kühlwetter hat das Wort.
Abgeordneter von Kühlwetter: Als Vorsitzenderder Commissionkann ich mittheilen,

daß schon eine ganz ähnliche Petition der Commission vorgelegenhat und zwar von einer Ortsgruppe
des Vauernvcreius in Stockmn. Es ist bei dieser Gelegenheit in Verbindung mit der Erörterung
der Hauptfrage beantragt worden, diese Petition durch die Verhandlung und durch den Antrag
der Commission für erledigt anzusehen. Ich glaube, das spricht doch auch dafür, bezüglich der
Behandlung der weiteren in ihrem Ziele gleichen Petition des Präsidiums des Bauernvereins auf
dem Wege vorzugehen, der von den beiden Herren Vorrednern vorgefchlagenworden ist.

Vorsitzender Becker: Sonst meldet sich Niemand zur geschäftlichenBehandlung zum
Wort. Dann darf ich wohl als die Meinung des Hauses feststellen, dah Sie eine nochmalige
Nückverweisungdieser Angelegenheit in die Commission, die bereits in dieser Sache Beschluß
gefaßt hat, nicht für geboten halten, sondern damit einverstanden sind, daß diese Petition bei
Gelegenheit der Berathung der Sache selbst, die ich für den Montag in Aussicht genommeuhabe,
also gleich im Plenum mit zur Verhandlung komme. (Zustimmung.) Es wird hiergegen kein
Widerspruch laut, ich werde darnach verfahren.

Dann können wir in der Tagesordnung fortfahren, meine Herren, und kommenzum
Gegenstand Nr. 13:

zu dem Etat über die Kosten der Leitung und Beauffichtiguug der
baulichen Unterhaltungsarbeiten in den Provinzialanstalten.

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Simons, dem ich das Wort gebe.
Berichterstatter Abgeordneter Simons: Meine Herren! Dieser einfacheEtat ist noch

mehr vereinfacht worden dadurch, daß das Kapitalvermögen, das früher ungefähr 100 000 Mark
betrug, inzwischen für den allgemeinen Vaufonds aufgebraucht worden ist und Zinsen daher in
Zukunft nicht mehr vorkommen. Die Organisation, die ich eben erwähnte, scheint sich aber zu
bewähren; denn trotz der größeren Aufgaben, die in verfchiedenenStädten bevorstehen, ist doch
der Voranschlag des Provinzialausschussesnur um ca. 600 Mark erhöht. Ich kann Ihnen daher
im Namen der Fachcommissionnur vorschlagen,diesen Etat unverändert anzunehmen.

VorsitzenderBecker: Es meldet sich Niemand zum Wort. Ich schließe die Verhandlung
und darf wohl ohne weitere Abstimmung feststellen, daß das Haus dem Autrage der II. Faa>
commission beigetrcten ist.

Wir kommendann, meine Herren, zum 14, Gegenstand der Tagesordnung,
betreffend den Etat über die Unterstützung milder Stiftungen uud Wohl-
thätigkcitsanstalten, sowie über die Kosten der Unterbringung und des
Unterhaltes von Epileptikern, Idioten und Blinden aus der Rheinprovinz,
welche bezw. deren Angehörige keinen Anspruch auf öffentliche Armen¬
pflege haben.

Berichterstatter ist Herr vi-. Venn, dem ich das Wort gebe.
Berichterstatter Abgeordneter I)r. Venn: Meine Herren! Es handelt sich um solche

itranke, die nicht hülfsbedürftig und nicht anstaltsbcdürftig sind. Nach dem Beschlussedes
39. Provinziallandtages ist die Arbeiterabthcilung bei der Provinzial-Vliudcnanstalt in Düren
aufgehoben und 20 Blinde der RheinischenBlindenwerkstatte zu Köln und dem Blindenheim zu
Ehrenfeld überwiesenworden. Für den Zuschuß von 4100 Mark reicht der seitherigeEtatsfonds
aus. Die Einnahmen und Ausgaben balcmciren mit 14 000 Mark.
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Die II, Fachcommission beantragt die Annahme des Etats.
Stellvertretender Vorsitzender Graf von Fürstenberg-Stammheim: Meine Herren!

Ich stelle den Antrag zur Diskussion, Verlaugt Jemand das Wort zu demselben? — Das scheint
nicht der Fall zu sein. — Dann schließe ich die Diskussion und darf wohl annehmen, daß der
Vorschlagdes Herrn Referenten angenommenist.

Wir gehen dann über zu dem 15. Gegenstand der Tagesordnung:
Antrag der II. Fachcommission zu dem Etat der Verwaltungskosten des
Genussenschllftsvorstaudes der Rheinischen landwirthschaftlichen Berufs-
genosseuschaft für die Etatsjahre vom I. Januar 189? bis 31. Dezem¬
ber 1898.

Referent ist Herr Abgeordneter Peters, dem ich hiermit das Wort ertheile.
Berichterstatter Abgeordneter Peters: Meine Herren! Die Vcrwaltungskosten für die

landwirthschaftliche Berufsgenossenschaft mußten um 32 060 Mark erhöht werden. Der Geschäfts-
umfang ist derartig angewachsen,daß eine solche Erhöhung nöthig war. So sind die Unfälle
von 3390 im Jahre 1893 auf 4821 angewachsen,die Eingänge von 16 535 auf ca. 34 000 in
derselben Zeit. Es wurde deshalb iu der Commissionvon der Verwaltung beantragt, einen
Landesassessormit 3600 Mark Gehalt und 660 Mark Wohuungsgcldzuschuß,in Summa 4260
Mark anzustellen. Nöthig war auch die Anstelluugvon ? etatsmäßigen Büreaubeamten.

An den sonstigen Ausgaben war nichts zu streichen Die II. Fachcommissionschlägt
Ihnen deshalb vor:

„Der Provinziallandtag wolle in den vorbezeichneten Etat das Gehalt von 3600 Mark
und den Wohnuugsgeldzuschußvon 660 Mark für einen Landesassessor nnter Titel I.
Nr. 1d bezw. bei Titel I Nr, 5a einstellen und im Uebrigcn den Etat mit einer
Gesammteinnahmeund Gesammtsnusgabevon je 90 260 Mark unverändert annehmen".

Stellvertretender VorsitzenderGraf von Fürstenberg-Stammheim: Meine Herren!
Ich stelle auch diesen Antrag zur Diskussionund frage, ob Jemand das Wort verlangt? — Das
scheint nicht der Fall zu sein. Dann schließe ich die Diskussionund darf wohl auch hier annehmen,
daß das hohe Haus mit dem Autrage seiner II. Fachcommissioneinverstandenist. Ich constatire,
daß derselbe angenommenist.

Wir gehen dann über zu dem 16. Gegenstand der Tagesordnung:
Antrag der II. Fachcommission zu der Petition der selbstständigen Gärtner
Rheinlands wegen der Gewährung von Beihülfen au Gemüse- «.Schulen.

Referent ist gleichfallsHerr Peters, dem ich hiermit das Wort gebe.
Berichterstatter AbgeordneterPeters: Der Verein der selbstständigenGärtner Rhein¬

lands beantragt, zur Errichtung und Unterhaltung von Gemüseschulennur dann Beihülfen zu
gewähren, wenn die Schulen sich streng an ihr Programm halten, durch Theorie und Praxis
ihren Zöglingen Anleitung zum Gemüsebau zu geben und nicht durch Anzucht und Verkauf
anderer Produkte und Pflanzen und dergleichenden selbstständigmseßhaftenGärtner zu schädigen.

Es wurde in der Commissionhervorgehoben,daß es nicht angebracht sei, an den land¬
wirthschaftlichenWinterschulen derartige Kurse, die ja nur im Sommer stattfinden könnten,
«»zurichten, da hierdurch die Direktoren der Schulen ihrem Beruf als Wanderlehrer nicht nach¬
kommen könnten, außerdem die Kurse nicht intensiv genug sein würden, um den Gartenbau zu
fördern. Die II. Fachkommissionschlägt Ihnen deshalb vor, über diese Petition zur Tages¬
ordnung überzugehen.
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Stellvertretender VorsitzenderGraf von Fürstenberg-Stammheim: Meine Herren!
Ich darf wohl auch hier annehmen, wenn nicht besonders das Wort verlangt wird, dah Sie dem
Antrage Ihrer Fachcommissionbeitreten. Ich frage, ob Jemand das Wort verlangt? — Das
ist nicht der Fall. Ich constatire also, daß der Antrag Ihrer Fachcommissionangenommen
ist. Wir gehen dann zu dem 1?. Gegenstand der Tagesordnung über:

Antrag der II. Fachcommission zur Petition des Präsidiums des
Rheinischen Bienenzuchtvereins um Bewilligung einer dauernden jähr¬
lichen Unterstützung.

Referent ist ebenfalls Herr AbgeordneterPeters.
Berichterstatter Abgeordneter Peters: Meine Herren! Das Präsidium des Rheinischen

Bienenzuchtvereins hat einen Antrag eingebracht auf Bewilligung einer dauernden jährlichen
Unterstützungvon 3000 Mark.

Die Commissionwar der Ansicht von einer dauernden Unterstützung abzusehen,dagegen
auf zu stellende jährliche Anträge dem Provinzialausschuß thunlichstBerücksichtigung zu empfehlen.

Die II. Fachcommissionschlägt Ihnen deshalb vor:
„Der Provinziallandtag wolle die vorbezeichnctePetition bezüglichder Bewilligung
einer dauernden jährlichenUnterstützung ablehnen und bezüglich der Bewilligung einer
einmaligen Unterstützungan den Provinzialausschuß zur thunlichstenBerücksichtigung
verweisen".

Stellvertretender VorsitzenderGraf von Fürstenberg-Stammheim: Ich stelle den
Antrag zur Diskussion. Verlangt Jemand das Wort? — Das scheint nicht der Fall zn sein. Dann
darf ich wohl auch hier annehmen, daß nach dem Antrage Ihrer Commifsionverfahren wird.

Wir kommendann zu dem 18, Gegenstand der Tagesordnung:
Antrag der II. Fachcommission zu dem Etat über die Verwaltung
der Fonds zur Gewährung von Viehentschädigungen in Folge:

u. von Rotz und Lungenseuche (Neichsgesetz vom 23. Juni 1880, betreffend
die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen, und Aussührungs-
gesetz vom 12. März 1891),

d. von Milz- oder Nauschbrand (Gesetz vom 22. April 1892, betreffend
die Entschädigung für an Milzbrand gefallene Thiere,) für die Etats¬
jahre vom 1. April 189? bis 31. März 1899.

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter Desträe, welchem ich hiermit das Wort ertheile.
Berichterstatter Abgeordneter Desträe: Meine Herren! Der Etat liegt Ihnen gedruckt

vor auf Seite 433 und ich bin berechtigt anzunehmen, daß Sie ihn Alle durchstudirt haben.
(Heiterkeit.) Veränderungen sind nicht vorgekommenund ich empfehle Ihnen den Antrag der Fach-
commifsion: „Der Provinziallandtag wolle den vorbezeichneten Etat unverändert annehmen".

Stellvertretender Vorsitzender Graf von Fürstenberg-Stammheim: Ich frage, ob
Jemand das Wort hierzu verlangt? — Das fcheint nicht der Fall zu fein. Dann darf ich wohl
auch hier annehmen, daß Sie nach dem Antrage des Herrn Referentenden Antrag der Commifsion
annehmen. Ich constatire, daß Niemand Widersprucherhebt.

Wir gehen dann über zum 19. Gegenstand der Tagesordnung:
Antrag der III. Fachcommission zu der Petition des Bürgermeisters in
Schlebufch bezw. der Gemeinde Schlebufch um Uebernahme der Gemeinde^
straße Schlebusch-Odenthal unter die Zahl der Provinzialstraßen,
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Referent ist Herr AbgeordneterRichard Haldy.
BerichterstatterAbgeordneterRichard Haldy: Meine Herren! Die GemeindenSchlebusch

und Odenthal haben eine Straße zwischenOrten gleichen Namens gebaut. Im Jahre 1894 ist diese
Straße fertig geworden und hat 53 000 Mark gekostet. Ein Drittel dieser Baukosten ist vou der
Provinz übernommenworden. Die Straße ist 2,8«» 1cm laug. Vou dieser Länge liegen 2,i«° Km
in der Gemeinde Schlebnsch und 705 ,n iu der Gemeinde Odenthal. Nun hat die Gemeinde
Schlebuschden Autrag gestellt, die Provinz möge diesen Weg übernehmen. Die Gemeinde Oden¬
thal hat einen gleichen Antrag nicht gestellt. Die Gemeinde Schlebusch führt aus, dieser
Weg habe eine große Bedeutung; er briuge eine Verbindung der Schlebusch-Wermclskirchen'er-
mit der Dünwald-Hückeswagen'erstraße,und sei eine Fortsetzung der Schlebusch-Wicsdorf'er
Provinzialstraße und eine Verbindung mit der Görresdorf'erstmße bczw. mit dem Rhein, deshalb
habe die Provinz Veranlassung, diesen Weg als besonders bedeutend zu übernehmen.

In der III. Fachcommission ist diese Frage zur Berathung gekommen. Der Provinzial-
ausschuß schlägt vor, dem Autrage der Gemeinde Schlebuschnicht zu entsprechen und zwar einmal
aus formellen Gründen, weil ein Antrag der Gemeinde Odenthal, die an dem Weg betheiligt sei,
nicht vorliegt und sodann, weil seiner Zeit, als die Provinz den Zuschuß von '/« gegeben hat,
ausdrücklich gesagt worden sei, daß in Zukunft die Uebernahme dieser Straße auf Provinzialfonds
nicht befürwortet werden könne.

Die III. Fachcommissionist nur auf den ersten Einwand eingegangen, Sie hat sich
gesagt, daß es zwecklos sei, in die materielle Verhandlung der Angelegenheiteinzugehen, so lange
ein Antrag der Gemeinde Odenthal nicht vorliege, denn es würde unter Umstandendie Uebernahme
der Straße auf Provinzialfonds der Gemeinde Odenthal nicht angenehm sein. Sie schlägt also
dem Provinziallandtag vor, aus diesen formellen Gründen, lediglich deswegen also, weil die
Gemeinde Odenthal einen Antrag auf Uebernahme nicht gestellt hat, auf diese Sache sich weiter
uicht eiuzulasscu.

Ich erlaube mir, Namens der Commissiondiesen Antrag zur Genehmigungvorzuschlagen.
Stellvertretender Vorsitzender Graf vou Fürstenberg-Stammheim: Ich eröffne

die Diskussionund frage, ob Jemand das Wort verlangt? — Das scheint nicht der Fall zu sein,
dann darf ich mich wohl hier annehmen, daß der Antrag der III. Fachcommission,wie er gestellt
ist, von Ihnen angenommenist.

Wir gehen über zum 20. Gegenstand der Tagesordnung:
Antrag der III. Fachcommission zn dem Bericht uud Antrag des Provinzial-
ausschusses, betreffend das Gesuch des Ackerers Gerhard Ackermans und
Genossen zu Aldekerk um Beseitigung der auf der Strecke von Km 0,» bls
1,. der Provinzialstraße Aldekerk-Vorst im Bauamtsbezirke Crefeld
stehenden Ulmenbäumc,

Referent ist gleichfalls Herr Abgeordneter Richard Haldy, dem ich hiermit das Wort ertheile.
Berichterstatter Abgeordneter Richard Haldy: Meine Herreu! In der Nähe der Ortschaft

Aldekerk stehen an der Provinzialstraße zu beiden Seiten Mmenbäume und zwar auf eine Lauge
von 0,« bis 1,° Km. Diese Ulmenbäume sind 42 Jahre alt und gewähren den Spaziergängern
der OrtschaftAldekerk sehr willkommenen Schatten. Eine Anzahl Grundbesitzer,Gerhard Ackermans
und Genossenbeantragen nun, daß diese Ulmcubäumeweggenommenwerden mochten, uud motwnen
diesen Antrag damit, daß die Bäume zu viel Schatten gäben, daß die Wurzeln in ihre Grundstücke
hineinragten und diese Grundstücke nahezu unbrauchbar machten. Es ist dieser Antrag schon öfter
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gestelltworden, die Sache spielt schon seit dem Jahre 1882. Die Provinzialverwaltung ist den
Antragstellern in jeder Weise entgegengekommen,sie hat die Bäume ausästen lassen, sie hat den
Antragstellern erlaubt, die Wurzeln der Bäume von ihren Grundstücken zu entfernen dadurch,
daß sie tiefe Gräben an der Grenze der Grundstückeanlegen, und hat auf diese Weise geglaubt,
den Leuten hinreichend entgegengekommenzu sein. Nichts desto weniger haben sie jetzt diesen
Antrag wiederholt. Der Provinzialausschuß hat beantragt, das Gesuch abzulehnen und zwar
hauptsächlich deswegen, weil diese Alleen, die am Niederrhein an vielen Stellen gepflanzt sind, ,
nahezu den einzigen Schatten bieten, der dort den Fußgängern gespendetwird. Die Provinzial¬
verwaltung ist bereit, allmählich diese Ulmenbäume zu entfernen und sie durch andere Bäume, am
Nieberrhein durch Linden, zu ersetzen, die den anliegenden Grundstückenweniger schaden, als die
Ulmen und mit der Zeit denselbenSchatten geben. Sie hat gerade die Linden gewählt, weil
die Lindenblüthen eine gute Vienenweide geben. Auf diese Weise wird dann, wenn allmälig die
Ulmenbäume durch Linden ersetzt werden, der Schatten erhalten und werden die benachbarten
Grundstückemit der Zeit weniger Schaden leiden, als das gegenwärtig der Fall ist.

Die III. Fachcommissionhat sich diesem Antrag und diesem Vorgehen voll und ganz
angeschlossen und bittet den Provinziallandtag, diese Petition abzulehnen, (Bravo!)

Stellvertretender VorsitzenderGraf von Fürstenberg-Stammheim: Ich stelle den
Antrag zur Diskussion und frage, ob Jemand das Wort dazu verlangt? Das ist nicht der Fall,
Dann schließe ich die Diskussion und darf wohl auch hier annehmen, daß der Antrag, wie er
eben vom Herrn Referenten empfohlen, angenommen worden ist. Es erfolgt kein Widerspruch
Der Antrag ist angenommen.

Wir gehen dann über zum 21. Gegenstand der Tagesordnung:
Antrag der III. Fachcommission zu dem Bericht des Provinzialaus-
schusseö, betreffend den Antrag der Gemeinde Würselen auf Austausch
der 678 m langen Endstrecke der Stolberg-Würselen'er Prouinzial-
strahe gegen die 738 in lange sogenannte Greuenberg'er Gemeindestrahe.

Referent ist Herr Abgeordneter von Vrcuning, dem ich hiermit das Wort ertheile.
Berichterstatter Abgeordneter von Breuning: Meine Herren! Unweit der im Landkreise

Aachen belegenen Ortschaft Würfelen mündet die Provinzialstraße Stolberg-Würselen in die Aachen-
Crefeld'er Provinzialstraße. In der genannten Ortschaft selbst zweigt von der Provinzialstraße
Stolberg-Würselen die gleichfalls in die Aachen-Crefeld'erProvinzialstraße einmündendesogenannte
Grevenberg'er Straße, ein Communalweg, in der Richtung nach Alsdorf ab. Die Strecke der
Provinzialstraße Stolberg-Würselen von dieser Abzweigungbis zu der Einmündung in die Aachen-
Crefeld'er Provinzialstraße beträgt, wie in Drucksache 24 angegeben, 678 m, die entsprechende
Länge der Grevenberg'er Straße 738 w; die Entfernung zwischen der Einmündungsstellc der
ersteren Straße in die Aachen-Crefeld'erProvinzialstraße und derjenigen der Grevenberg'er-Straße
ist 667 iu. Die Grevenberg'er-Straße stellt sonach für den Verkehr von Würfelen in der
Richtung auf Alsdorf eine fehr erhebliche Abkürzung dar, und es hat infolgedessenauf der
gedachten und in Frage stehenden Strecke der Stolberg-Würselen'er Straße der Verkehr immer
mehr und derart abgenommen, daß der Strecke nicht mehr die Bedeutung beizumessenist, wie sie
sonst Prouinzialstratzen zukommt. Der Verkehr auf der Grevenberg'er-Straße ist dagegen als ein
durchaus vrovinzialstrahenmähigerzu bezeichnen.

Auf Grund dieser Sachlage hat der Gemeinderath von Würselen die Uebergabe der mehr¬
gedachten StraßenstreckeStolberg-Würselen an die Gemeinde unter Uebernahme der Grevenberg'er-
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Straße in die diesseitige Verwaltung angeregt. Die hierauf angeordnete Untersuchung der letzteren
hat ergeben, dah hinsichtlich des Ausbaues die Straße den an eine Provinzialstraße zu stellenden
Anforderungen nicht entspricht, und daß zu diesem Ausbau ein Aufwand von 12 300 Mark
erforderlichsein würde. Der Gemeinderath hat sich bereit erklärt, die Straße nach dem bezüglichen
Kostenanschläge auszubauen, falls ihm hierzu Beihülfen im Betrage von 3000 Mark gegeben würden.
Der Kreisausschuß des LandkreisesAachen hat eine Beihülfe von 1000 Mark in Aussicht gestellt,
es würden demnachnoch 2000 Mark anderweit zu decken sein.

Der Provinzialllusschußhat, wie in der Drucksache Nr. 24 ausgeführt ist, zu der vor¬
liegenden Frage nicht Stellung genommen. Derselbe hegt Bedenken,einmal nach der Hinsicht, daß
die vorliegendeFrage, soweit sie den Austauscheiner Gemeindestraßegegen eine Provinzialstraßen-
strecke betrifft, je nach dem Ausfalle der Entscheidung eine Reihe weiterer analoger Anträge zur
Folge haben könnte. Ferner befürchtetderselbevon einem Eingehen auf den vorliegendenAntrag
eine Erhöhung der Wegcbaulast für die Provinz um 500—700 Mark. Die III. Fachcommission
unterbreitet dem hohen Hause auf Grund der stattgehabten Berathung die Anträge, die in der
Drucksache 89 sud 1, 2 und 3 aufgeführt sind und es gründen sich dieselben auf die Erwägung,
daß die vorgefchlagcne Veränderung des Provinzialstraßcnnetzesden Verkehrsverhältnissenund damit
dem Verkchrsbcdürfnisse entsprechen würde, ganz besonders aber und hauptsächlich darauf, daß der
Verkehr von Würselen in der Richtung auf Alsdorf, welcher früher von der Abzweigung der
Grcvenberg'erStraße von der Straße Stolbcrg-Würsclen bis zu der Einmündung der Grcvenberg'er
Straße in die Aachen-Crefeld'cr Straße, sich über 678 > 667, also im Ganzen über 1345 laufende
Meter Provinzialstraße bewegte, künftig nur mehr 738 m Provinzialstrahen berühren würde,
daß also die Inanspruchnahme von Provinzicilstraßenfür diesen Verkehr gegen die frühere Inan¬
spruchnahme erheblich zurückstehen würde. Es beruhen also die erwähnten Anträge der Commission
lediglichauf den thatsächlichen Verhältnissen und deren Würdigung. Wie in Drucksache 89 zum
Ausdruckgebracht ist, hat die Commissionexpro«»!» vsrdi» erklärt, von einem Eingehen auf die
angeregte prinzipielle Frage durchaus abfehen zu wollen. Selbstverständlichwird darüber, ob der
Ausbau der Grcvenberg'er Straße den prouinzialstraßenmäßigenAnforderungennach Maßgabe des
Kostenanschlages genüge, lediglichdie Entscheidungder diesseitigen Beamten maßgebendsein, ebenso
darüber, welche Reparaturen etwa an der zu übergebendenStrecke der Straße Stulberg-Würselen,
vor deren Ucbergabc an die Gemeinde, erforderlich sein würden. Von der Gewährung eines
Zuschussesan die Gemeinde bittet die Commission abzusehen und zwar mit Rücksichtauf den
ohnedies bei einem Beschlusse im Sinne der Commissionsanträgefür die Gemeinde sich ergebenden
Vortheil. -

VorsitzenderBecker: Es meldet sich Niemand zum Wort. Ich schließe die Verhandlung
und darf wohl ohne weitere Abstimmung feststellen, daß der Landtag dem Antrage der III. Fach¬
commifsion beitritt.

Dann, meine Herren, kommen wir zum nächsten Gegenstand unserer Tagesordnung:
Antrag der III. Fachcommission, betreffend die Aufgabe einer entbehrlich
gewordenen Strecke der Beuel-Overath'cr Provinzialstraße.

Ich gebe ebenfallsdas Wort dem Abgeordneten Herrn von Breuning, der Berichterstatterist.
BerichterstatterAbgeordnetervon Breuning: Meine Herren! In den Jahren 1883/84

'st, wie in der Drucksache 26 mitgetheilt ist, im Zuge der früheren Bezirlsstraße Veuel-Overath
eine Brücke erbaut und hierdurch die frühere Straßenstreckein der Länge von circa 600 n»
entbehrlich geworden. Es führte früher die Straße von der jetzt erbauten Brücke noch 300 m
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weiter auf dem rechten Ufer der Sieg bis zu einer Fähre und von dieser auf dem linken Ufer
wieder zurück bis zu der neuen Brücke, im Ganzen also 600 m. Die Schleife, welche, wenn ich
so sagen darf, durch die Straße gebildet wurde, ist in Folge des Brückenbaueswesentlich verkürzt
worden. Zwischendem Straßcnkörper und dein Flusse befanden sich andere Terrains nicht. Der
Straßcnkörper bildete somit thatsächlich für das hinterlicgendeTerrain einen Flußdcich und die zur
Erhaltung des Straßeukörpers aufgewendetenArbeiten wirkten somit wie Deicharbeiten, Besondere
Deicharbciteu neben den zur Erhaltung des Straßcnkürpers als solchen bestimmten Arbeiten sind
diesseits nicht ausgeführt worden. Seit der Ausführung der Brücke ist von der diesseitigenVer¬
waltung zur Erhaltung der entbehrlichgewordenen Theile des Straßcnkörpcrs nichts mehr geschehen.
In neuerer Zeit ergab sich in Folge dcsseu die Nothwendigkeit,daß zum Schutze der hinter-
liegeudeu Terrains gegen Hochwassergefahr Etwas geschehe uud es wurde endlich vom Bezirks¬
ausschüsse dahin entschieden,daß die diesseitigeVerwaltung die erforderlichen Arbeiten vorläufig
auszuführen habe, unbeschadet der späteren Entscheidung über die endgültige Verpflichtung zur
Traguug der betieffcndeuKosten.

Um nun einer derartigen Inanspruchnahme für die Zukunft zu entgehen, unterbreitet der
Provinzialllusschußdem hohen Hause den in Drucksache 26 niedergelegten Antrag, und die Commission
befürwortetdenselbenmit der in Drucksache 90 angegebenen und dem Vorgetrageneu sich ergebenden
Veränderung, wonach in dem Antrag statt der Worte: „auf dem rechten Siegufer" die Worte
einzustellensind: „auf beiden Siegufern", Bedenken könnten wol nur nach der Richtung entstehen,
daß Ihnen vorgeschlagen wird, diese Strecke „zu dcrcliuquiren".

Zur Behebung dieser Bedenken dürfte zu bemerke« sein, daß die Worte „Dereliktioncn,
derelinquiren" für Fälle der vorliegendenArt bei der hiesigen Verwaltung ein tornnnus tseliuieug
geworden und die Bedeutung hat, daß die Provinz auf die Rechte verzichtet,welche sie aus dem
betreffendenUcbernahmevertrageerworbenund damit die früheren Rechtsverhältnissean dem Wege¬
körper wieder eintreten laßt. In den Uebernahmeverträgen wird nämlich jedesmal, entsprechend
dem §2 des angezogenen Regulativs vom 1?. Januar 1876, vorbehalten, daß die zu übergebenden
Straßen, insoweit sie für den großen Verkehr entbehrlichwerden, auf die übergebendenGemeinden
zurückübertragenwerden köunen.

Vorsitzender Becker: Ich eröffne die Verhandlung — und schließe dieselbe, da sich
Niemand zum Wort meldet.

Ich darf wohl ohne weitere Abstimmuug, meine Herren, feststellen, daß der Provinzial-
landtag dem Antrag der III. Fachcommissionbeitritt.

Meine Herren! Auf Wunfch verschiedener Mitglieder möchte ich den Vorschlag machen,
daß wir hier unsere heutige Sitzung beenden und den letzten Gegenstand auf die nächste Sitzung
übergehenlassen. (Bravo!) Wenn dagegen kein Bedenken laut wird — und das ist nicht der
Fall — dann weiden wir darnach verfahren.

Dann habe ich Ihnen zunächst noch die Vorschläge und die Tagesordnung für die
nächste Sitzuug zu machen. Ich schlage Ihnen vor, die Sitzung am Montag 1 Uhr abzuhalten
-- es müssenvorher die Commissionenthätig sein — und als Tagesordnung:

einmal: Den letzten Gegenstand der heutigen Tagesordnung und dann folgende weitnc
Gegenstände:

Die Errichtung einer allgemeinen Viehversicherungin der Rhcinprovinz in Verbindung
mit der Petition des Bauernvereins,

dann: Etat für diejenigen Angelegenheiten,welche die Förderung von Kunst und Wissen¬
schaft betreffen,
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Etat für die Provinzialmuseen zu Bonn und Trier,
Etat für gewerbliche Zwecke,
Ausführung des Beschlnsses des 89. Rheinischen Provinziallandtags, betreffend die Ein¬

quartierungslast im Frieden,
Bewilligung aus dem Dispositionsfonds des Provinziallandtags dem sogenannten Stiinde-

fonds und vier zugehörigePetitionen,
Festsetzung von Pauschalsummenfür einzelneBeamte oder Beamtenklassen an Stelle der

reglementsmäßigcnReisekosten und Tagegelder,
Antrag zu den Petitionen der Lcmdbürgermeisierum Herabsetzungdes Beitrages zur

Wittwen- und Waisen-Versorgungsanstaltfür die Communalbcnmtender Rheinprovinz,
Etat der Verwaltung und Unterhaltung der Provinzialstraßen und die dazu gehörigen

Unteretats,
in Verbindung damit:
die Petitionen um Sistirung der Erhebung von Vorausleistungs-Beiträgen für den

Wegebau,
Bericht und Anträge des Provinzialausschusses,betreffenddie Kosten des Kaiser-Wilhelm-

Denlmals am DeutschenEck zu Coblenz.
Das, meine Herren, sind die Vorschlägeder Tagesordnung für'die nächste Sitzung. —

Gs werden Bedenkendagegen nicht laut. Dann darf ich feststellen,daß der Landtag mit dieser
Tagesordnung einverstandenist.

Ich gebe dann noch das Wort zu einer geschäftlichen Mittheilung zunächst den, Herrn
AbgeordnetenIcmßen.

AbgeordneterIanßen: Ich möchte die Herren Vertreter des RegierungsbezirksAachen
bitten, sich zu einer Vorberathung über die Wahl eines stellvertretenden Mitgliedes des Provinzial¬
ausschusseseine halbe Stunde vor der Montags-Sitzung, also um '/»1 Uhr, in dem Saale des
Provinzialausschusseseinzufinden.

Vorsitzender Becker: Dann gebe ich das Wort dem Herrn Freiherr« von Solemacher-
Antweiler.

AbgeordneterFreiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Ich bitte die
Herren des RegierungsbezirkesKöln, sich zu gleichem Zwecke eine halbe Stunde vor der Plenar-
Sitzung, also um '/«1 Uhr, in dem Zimmer der I, Fachcommissionversammelnzu wollen.

Vorsitzender Becker: Ich glaube bei dem RegierungsbezirkTrier liegt das gleiche
Bedürfniß vor.

Herr Abgeordnetervon Beulwitz hat das Wort.
Abgeordneter von Beulwitz: Meine Herren! Die Herren aus dem Regierungsbezirk

Trier sind eingeladen am Montag nach Schluß der Sitzung.
VorsitzenderBecker: Dann ist die Sache in Ordnung.
Herr AbgeordneterFriederichs hat das Wort zu einer geschäftlichen Mittheilung.
AbgeordneterFriederichs: Das gleiche Bedürfniß liegt für den Regierungsbezirk Düsseldorf

v°i. Ich bitte die Herren aus dem RegierungsbezirkDüsseldorf, Montag um '/' 1 Uhr im
Zimmer XX sich zu versammeln. (Zuruf: Coblenz!)

VorsitzenderBecker: Ist Jemand für Coblenz?
AbgeordneterLinz: Der RegierungsbezirkCoblenz ist bereits eingeladen.
Vorsitzender Becker: Damit wäre auch diese geschäftlicheFrage erledigt, meine Herren,


	Seite 125
	Seite 126
	Seite 127
	Seite 128
	Seite 129
	Seite 130
	Seite 131
	Seite 132
	Seite 133
	Seite 134
	Seite 135
	Seite 136
	Seite 137
	Seite 138
	Seite 139
	Seite 140
	Seite 141
	Seite 142
	Seite 143
	Seite 144
	Seite 145
	Seite 146
	Seite 147
	Seite 148
	Seite 149
	Seite 150
	Seite 151

